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1. Wie sind die Regelungen zum Vertrag aufgebaut? 
Unter dem Dach Ihrer PrivatSchutz-Versicherung können Sie mehrere 
Versicherungen (wie zum Beispiel eine Gebäudeversicherung und/oder 
eine Privathaftpflichtversicherung) abschließen. Bei diesen Versiche-
rungen handelt es sich jeweils um rechtlich selbstständige Verträge.  
Im Allgemeinen Teil sind übergreifende Themen geregelt. In den Be-
sonderen Bedingungen zu den einzelnen Versicherungen finden Sie 
die speziellen Regelungen zum jeweiligen Versicherungsvertrag. Diese 
Regelungen werden noch ergänzt durch besondere Klauseln und 
Vereinbarungen - diese finden Sie direkt im Versicherungsschein oder 
seinen Anlagen. 
Der Allgemeine Teil zum PrivatSchutz gilt übergreifend für folgende 
Versicherungen: 
- Wohngebäudeversicherung 
- Hausratversicherung 
- Glasversicherung 
- Privathaftpflichtversicherung 
- Tierhalterhaftpflichtversicherung 
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung 
- Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 
- Bootshaftpflichtversicherung 
- Jagdhaftpflichtversicherung 
- Haftpflichtversicherung für Jungjägerkurse und -prüfungen 
- Unfallversicherung 
- InternetSchutz 
- Schutzbrief SorglosLeben 
- Schutzbrief SorglosWohnen 
- Bauhelferunfallversicherung 
- Bauherrenhaftpflichtversicherung 

2. Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
2.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über 
die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrags und vorbehaltlich 2.2 zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 
unverzüglich nach Fälligkeit zahlen. 
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf 
des Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des 
Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn 
(0.00 Uhr), damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht. 
Für die Hausratversicherung und die Wohngebäudeversicherung gilt 
zusätzlich: 
Für Schäden durch Leitungswasser, Überschwemmung und Rückstau 
beginnt der Versicherungsschutz bei Neuabschluss einer Versicherung 
oder bei Einschluss der weiteren Elementargefahren in eine bestehen-
de Versicherung erst 14 Tage nach dem im Versicherungsschein oder 
Nachtrag als Versicherungsbeginn bzw. Änderungstermin angegebe-
nen Zeitpunkt. Dies gilt auch für eine möglicherweise zugesagte vor-
läufige Deckung. 
Für den Baustein ExistenzSchutz der Unfallversicherung gelten die dort 
beschriebenen besonderen Wartezeiten. 
2.2 Dauer und Ende des Vertrages 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.  
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kün-
digung in Textform zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden 
Jahres von Ihnen in Textform gekündigt werden; die Kündigung muss 
uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein. 
Beim Tod des Versicherungsnehmers gelten die gesetzlichen Rege-
lungen.  

3. Wie kann der Vertrag noch enden? 
3.1 Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalls 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls können Sie oder wir den 
Versicherungsvertrag in Textform kündigen. Abweichend hiervon ist in 
der Haftpflichtversicherung eine Kündigung nur möglich, wenn wir 
nach dem Eintritt des Versicherungsfalls einen Anspruch auf Freistel-
lung anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben.  
Die Kündigung muss spätestens innerhalb eines Monats erfolgen, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt  
- in der Wohngebäude-, Hausrat- oder Glasversicherung: zu dem die 

Verhandlungen über die Entschädigung abgeschlossen sind 
- in der Haftpflichtversicherung: zu dem wir eine Schadenersatzzah-

lung geleistet oder einen Anspruch auf Freistellung zu Unrecht abge-
lehnt haben  

- in der Unfallversicherung: zu dem wir eine Leistung erbracht oder Sie 
gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. Die Kündigung 
muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder - 
im Fall eines Rechtsstreits - nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, 
Vergleich oder Rechtskraft des Urteils zugegangen sein 

- im InternetSchutz, Schutzbrief-SorglosLeben oder Schutzbrief-
SorglosWohnen: zu dem wir eine Leistung erbracht haben.  

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns 
wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres, wirksam wird. 
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei 
Ihnen wirksam. 
3.2 Wegfall des versicherten Interesses 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so 
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 
Für die Glasversicherung, die Hausratversicherung und die Wohngebäu-
deversicherung gilt: 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 
endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem wir vom Wegfall des 
Risikos Kenntnis erlangen. 
Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt oder eine 
Hausratversicherung vereinbart ist, gilt 
- als Wegfall des versicherten Interesses die vollständige und dauer-

hafte Auflösung des Haushaltes (Hausratversicherung: … des versi-
cherten Hausrates) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in 
eine stationäre Pflegeeinrichtung oder nach Aufgabe einer Zweit- 
oder Ferienwohnung. 

- Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsneh-
mers zum Zeitpunkt unserer Kenntniserlangung über die vollständi-
ge und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Mo-
nate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt 
wie der verstorbene Versicherungsnehmer. 

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses. 

4. Was gilt für den ersten oder einmaligen Beitrag? 
4.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
Der erste oder einmalige Beitrag wird - unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts - unverzüglich nach Abschluss des Vertrages 
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fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.  
4.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, son-
dern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
haben. 

5. Was gilt bei Ratenzahlung?  
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten der laufenden Versicherungsperiode sofort fällig, 
wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind. Ferner können wir 
für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

6. Was gilt für den Folgebeitrag?  
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung 
gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in 
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

7. Welcher Beitrag gilt bei vorzeitiger Vertragsbeendigung? 
7.1 Allgemeiner Grundsatz 
Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der 
Versicherungsperiode steht uns - soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist - für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestan-
den hat. 
Fällt das versicherte Interesse (in der Unfallversicherung und im 
Schutzbrief SorglosLeben: die versicherte Person) nach dem Beginn 
der Versicherung weg, steht uns der Beitrag zu, den wir hätten bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall des Interesses Kennt-
nis erlangt haben. 
7.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse 
7.2.1 Üben Sie Ihr Recht aus, Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen zu widerrufen, haben wir nur den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags zu erstatten. Vorausset-
zung ist, dass wir in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und auf den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist diese Belehrung unterblieben, haben wir zusätzlich den für das 
erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch ge-
nommen haben. 
7.2.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt von uns 
beendet, weil Sie Gefahrumstände, nach denen wir vor Vertragsan-
nahme in Textform gefragt haben, nicht angezeigt haben, so steht uns 
der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt von uns beendet, weil 
der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden 
sind, so steht uns eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 
7.2.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung von uns 
wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht uns der Beitrag bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.  
7.2.4 Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das 
versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder 
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unter-
nehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Wir können jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.  
Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
der Vertrag nichtig. Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt haben.  
Unfallversicherung: Das "versicherte Interesse" ist gleichbedeutend mit 
der versicherten Person. 

8. Was gilt beim Lastschriftverfahren?  
Ist das Einziehen des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag einge-
zogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprechen. 
Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge nicht einge-
zogen werden können, sind wir berechtigt, diesen und künftige Beiträ-
ge per Rechnung anzufordern.  

9. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?  
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist, sind die für uns be-
stimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber uns erfolgen, in Textform 
abzugeben. 

10. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 
10.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen 
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen be-
kannte Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen wir in Textform ge-
fragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Ver-
tragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme in Textform Fragen 
im Sinne des Satzes 1 stellen. 
10.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
10.2.1 Vertragsänderung 
Haben Sie die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätten wir 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag zu 
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingun-
gen auf unser Verlangen hin rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer 
von Ihnen unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung haben wir Sie auf 
Ihr Kündigungsrecht hinzuweisen. 
10.2.2 Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Nr. 10.1, können wir vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, Sie haben die Anzeigepflicht weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grober Fahrlässigkeit ist unser 
Rücktrittsrecht ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen hätten. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, so sind wir nicht 
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen nach, dass die Verlet-
zung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. 
Haben Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 
10.2.3 Kündigung 
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Nr. 10.1 leicht fahrlässig oder 
schuldlos, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, wir hätten den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen. 
10.2.4 Ausschluss unserer Rechte 
Unsere Rechte zur Vertragsänderung, zum Rücktritt und zur Kündi-
gung sind jeweils ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannten. 
10.2.5 Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. 
10.3 Frist für die Ausübung unserer Rechte  
Die Rechte zur Vertragsänderung, zum Rücktritt oder zur Kündigung 
müssen wir innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen; zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzei-



Versicherungsbedingungen für den SV PrivatSchutz 
Allgemeiner Teil (SVPS-AT) Fassung Mai 2016 / 23-680-0516 
Seite 3 von 3 

gepflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, die das von uns jeweils 
geltend gemachte Recht begründen. 
10.4 Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung, zum Rücktritt und zur Kündigung 
stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
haben. 
10.5 Ihr Vertreter  
Wird der Vertrag von einem Vertreter von Ihnen geschlossen, so sind 
bei der Anwendung von Nr. 10.1 und 10.2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist von Ihnen 
zu berücksichtigen. 
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
10.6 Erlöschen unserer Rechte  
Unsere Rechte zur Vertragsänderung, zum Rücktritt und zur Kündi-
gung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter 
die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

11. Was gilt bei arglistiger Täuschung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls? 

Wir sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn Sie uns arglistig über 
Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, täuschen oder zu täuschen versuchen.  

12. Was gilt für Ihre Repräsentanten? 
Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer Repräsentanten 
zurechnen lassen. 

13. Was gilt bei mehreren Versicherern? 
13.1 Anzeigepflicht 
Versichern Sie bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr, so sind Sie verpflichtet, uns die andere Versicherung unverzüg-
lich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und der 
Versicherungsumfang anzugeben. 
13.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzen Sie diese Anzeigepflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, sind 
wir unter den in § 28 Versicherungsvertragsgesetz beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn wir vor 
Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen Versicherung 
erlangt haben. 

14. Was gilt bei Versicherung für fremde Rechnung? 
14.1 Rechte aus dem Vertrag 
Sie als Versicherungsnehmer können den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schlie-
ßen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur Ihnen und 
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch dann, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt. 
14.2 Zahlung der Entschädigung 
Wir können vor Zahlung der Entschädigung an Sie den Nachweis ver-
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Ihrer Zustim-
mung verlangen. 

15. Wie verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet 
worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, zu dem unsere Entscheidung dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht. 

16. Welches Recht gilt? 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

17. Welcher Gerichtsstand gilt? 
17.1 Klagen gegen uns 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen, Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
Das Gericht Ihres Wohnsitzes oder - in Ermangelung desselben - Ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts ist dann nicht zuständig, wenn Sie nach 
Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt haben. In diesen 
Fällen gelten die Gerichtsstände der ZPO.  
17.2 Klagen gegen Sie 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung gegen Sie ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
Dieser Gerichtsstand gilt nicht, wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren 
Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt war. In 
diesem Fall ist das Gericht im Inland zuständig, in dessen Bezirk Sie 
Ihren letzten Wohnsitz, oder in Ermangelung desselben, Ihren letzten 
gewöhnlichen Aufenthalt hatten.  
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13. Wie sind Versicherungsfälle im Ausland versichert? 
14. Was geschieht beim Tod des Versicherungsnehmers? 
 

 

A. Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung 

1. Welchen Umfang hat diese Haftpflichtversicherung? 
1.1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 
den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen  
- Personenschaden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung 

der Gesundheit von Menschen), 
- Sachschaden (Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen 

von Sachen) oder  
- Vermögensschaden (Schäden, die weder Personen- noch Sachschä-

den sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten), zur Folge hatte 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen 
werden. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 
1.2 Leistungen der Versicherung 
Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und Ihre Freistellung 
von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie auf-
grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-
ches zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden 
sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die Sie ohne unsere Zustimmung 
abgegeben oder geschlossen haben, binden uns nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  
Ist die Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns 
festgestellt, haben wir Sie innerhalb von zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freizustellen. 

2. Welche Bestimmungen gelten für Mitversicherte, wer hat 
die Rechte aus dem Versicherungsvertrag? 

2.1 Die für Sie geltenden Bestimmungen gelten für die Mitversi-
cherten entsprechend.  
2.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich Ihnen zu. Sie sind neben den Mitversicherten für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

3. Was gilt für Erhöhung und Erweiterung versicherter sowie 
neu hinzukommender Risiken? 

3.1 Erhöhung und Erweiterung 
Es besteht Versicherungsschutz für Erhöhungen oder Erweiterungen 
der im aktuellen Versicherungsschein angegebenen Risiken. Dies gilt 
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige 
Risiken, die der Versicherungspflicht unterliegen. 
3.2 Erhöhungen aufgrund Änderung oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften – unser Kündigungsrecht 
Gleiches gilt für Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 
In diesem Fall sind wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausüben, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt 
haben. 
3.3 Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Risiken 

3.3.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versi-
chert. 
3.3.2 Sie sind verpflichtet, uns nach Aufforderung jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit 
der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlassen Sie die rechtzeitige Anzei-
ge, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue 
Risiko angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das neue 
Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt 
hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen 
war. 
3.3.3 Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen 
Beitrag zu verlangen. Können wir uns über die Höhe dieses Beitrages 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht einigen, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab des-
sen Entstehung.  
3.3.4 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entste-
hung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 3.3.3 auf den Betrag von 
3.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
begrenzt. 
3.3.5 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
3.3.5.1 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 
3.3.5.2 aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
3.3.5.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen; 
3.3.5.4 die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rah-
men von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

4. Wie wird der Beitrag angeglichen? Welche Rechte haben 
Sie bei einer Beitragsangleichung? 

4.1 Beitragsangleichung 
4.1.1 Der Versicherungsbeitrag unterliegt der Beitragsangleichung. 
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab 
dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergan-
genen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versi-
cherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert 
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Versicherungsfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungs-
leistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Scha-
densfälle. 
4.1.2 Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus 
Ziffer 4.1.1 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Über den veränderten Folgejahresbeitrag informieren wir Sie 
spätestens einen Monat vor Wirksamwerden der Beitragsangleichung. 
Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der 
letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denje-
nigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 
4.1.1 ermittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt unserer Schaden-
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zahlungen nach unserer unternehmenseigenen Zahlen im letzten 
Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 
4.1.3 Liegt die Veränderung nach Ziffer 4.1.1 oder 4.1.2 unter 5 %, 
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den 
folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
4.2 Kündigung nach Beitragsangleichung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 
4.1.2, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte.  
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. 
Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht. 

5. Welche Obliegenheiten haben Sie zu beachten? Welche 
Rechtsfolgen hat eine Verletzung dieser Obliegenheiten? 

5.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders Gefahr drohende Umstände haben Sie auf unser Verlangen 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumut-
bar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders Gefahr drohend. 
5.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
5.2.1 Sie müssen uns jeden Versicherungsfall, auch wenn noch keine 
Schadenersatzansprüche erhoben worden sind, innerhalb einer Woche 
anzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen Sie Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden. 
5.2.2 Sie haben dafür zu sorgen, dass der Schaden, sofern möglich, 
abgewendet oder gemindert wird. Unseren Weisungen haben sie dabei 
zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns über den 
Schaden ausführlich und wahrheitsgemäß zu berichten und uns bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, 
die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schrift-
stücke übersenden. 
5.2.3 Wird gegen Sie ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder 
Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie uns dies unverzüglich 
anzuzeigen. 
5.2.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz müssen Sie fristgemäß Widerspruch 
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
unsererseits bedarf es nicht.  
5.2.5 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend 
gemacht, haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Wir 
beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
5.3 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
5.3.1 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhütung/-
verminderung 
Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die Sie vor Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hatten, können wir den Vertrag 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos in Schriftform kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn 
Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 
5.3.2 Im oder nach dem Versicherungsfall 
Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich, verlie-
ren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig ver-
letzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein 
uns nach Ziffer 5.3.1 zustehendes Kündigungsrecht ausgeübt haben. 

6. Welche Regelungen gelten im Versicherungsfall? 
6.1 Begrenzung der Leistungen 
6.1.1 Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungs-
fall auf die vereinbarten Versicherungssummen oder Höchstersatzleis-
tungen begrenzt. Einzelne Höchstersatzleistungen gelten nur im Um-
fang der vereinbarten Versicherungssummen. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
6.1.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere 
Entschädigungsleistungen für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
bzw. Höchstersatzleistungen begrenzt. 
6.1.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang beruhen. 
6.1.4 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versi-
cherungssummen angerechnet. 
6.1.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die Prozesskos-
ten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser 
Ansprüche. 
6.1.6 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden Ren-
tenzahlungen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen ver-
bleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt. 
6.1.7 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an Ihrem 
Verhalten scheitert, haben wir für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen. 
6.2 Welche Rechte haben wir im Versicherungsfall? 
6.2.1 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens 
oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. Kommt es in einem Versiche-
rungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen 
Sie, sind wir zur Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen den 
Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 
6.2.2 Wünschen oder genehmigen wir in einem Strafverfahren 
wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestel-
lung eines Verteidigers für Sie, so tragen wir die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit uns besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers. 
6.2.3 Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhe-
bung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind wir 
zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 
6.3 Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 
ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
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7. Welche Ansprüche sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen? 

Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Ansprüche, auch wenn 
es sich um gesetzliche Haftpflichtansprüche handelt:  
7.1 Ansprüche auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der 
Leistung. 
7.2 Ansprüche wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können. 
7.3 Ansprüche wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges. 
7.4 Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrau-
en auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung. 
7.5 Ansprüche auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung. 
7.6 Ansprüche wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.  
7.7 Ansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt haben. 
7.8 Ansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
7.9 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 
7.12 benannten Personen gegen die Mitversicherten. 
7.10 Ansprüche zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrages. 
7.11 Ansprüche zwischen mehreren Mitversicherten desselben 
Versicherungsvertrages.  
7.12 Ansprüche gegen Sie aus Schadensfällen Ihrer Angehörigen, 
die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören. 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 
7.13 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter oder Betreuern, wenn 
Sie geschäftsunfähig, beschränkt geschäftsfähig sind oder betreut 
werden müssen 
Für Ziffer 7.9 bis 7.13 gilt: 
Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche 
von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Kranken-
versicherern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern sowie Rückgriffs-
ansprüche anderer Versicherer (§ 86 VVG) wegen Personenschäden 
oder Sachschäden an Gebäuden, die 
- bei Ihnen durch Mitversicherte 
- bei Mitversicherten durch Sie oder andere Mitversicherte 
verursacht wurden. 
7.14 Ansprüche Ihrer Zwangs- oder Insolvenzverwalter. 
7.15 Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn Sie diese Sachen ge-
mietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht 
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-
trages sind. 
7.16 Ansprüche wegen Schäden durch Abhandenkommen von 
Sachen.  
7.17 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen Sie aus § 110 Absatz 1a 
SGB VII (Regress der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit.  
7.18 Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
7.19 Ansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, welche entstehen durch 
- Verändern der Grundwasserverhältnisse (z. B. Absenken des Grund-

wasserspiegels) 
- Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen 
- Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 
7.20 Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden aus dem 
elektronischen Datenaustausch. 
7.21 Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen. 
7.22 Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.23 Ansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt 
für Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden 
Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 
7.24 Ausgeschlossen sind folgende Ansprüche wegen Vermögens-
schäden: 
7.24.1 Ansprüche durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrage oder für 
Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen. 
7.24.2 Ansprüche aus planender, beratender, bau- oder Montage 
leitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit. 
7.24.3 Ansprüche aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen. 
7.24.4 Ansprüche aus Vermittlungsgeschäften aller Art. 
7.24.5 Ansprüche aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-
veranstaltung. 
7.24.6 Ansprüche aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung. 
7.24.7 Ansprüche aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- und Wettbewerbsrechts. 
7.24.8 Ansprüche aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen. 
7.24.9 Ansprüche aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder 
Aufsichtsgremien/Organen im Zusammenhang stehen. 
7.24.10 Ansprüche aus der Tätigkeit als Verwalter und Verwaltungsbei-
rat von Wohnungseigentümergemeinschaften. 
7.24.11 Ansprüche aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung. 

B. Privathaftpflichtversicherung 

8. Welches Risiko ist versichert? 
Versichert ist im Umfang der Versicherungsbedingungen für den SV 
PrivatSchutz - Allgemeiner Teil (SVPS-AT), dieser Versicherungsbedin-
gungen für den SV PrivatSchutz - Privathaftpflicht Single Basis (SVPS-
PH-S-B) und der im Versicherungsschein aufgeführten Leistungserwei-
terungen Ihre gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren des täglichen 
Lebens als Privatperson.  
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
8.1 den Gefahren eines Betriebes oder Berufes,  
8.2 den Gefahren eines Dienstes, eines Amtes 
8.3 den Gefahren eines öffentlichen/hoheitlichen Ehrenamtes (z. B. 
Bürgermeister, Laienrichter, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr), 
sozialen oder wirtschaftlichen Ehrenamtes mit beruflichem Charakter 
(z. B. Betriebs- oder Personalrat) 
8.4 einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. 

9. Wie ist die Mitversicherung weiterer Personen neben dem 
Versicherungsnehmer geregelt?  

9.1 Mitversicherte Personen 
Folgende Personen sind in gleicher Art und Weise wie Sie (als Versiche-
rungsnehmer) mitversichert: 
9.1.1 Ihr Ehegatte 
Im Umfang der SVPS-PH-S-B nicht mitversichert. 
9.1.2 Ihr Lebenspartner 
Im Umfang der SVPS-PH-S-B nicht mitversichert. 
9.1.3 Personen in häuslicher Gemeinschaft 
Im Umfang der SVPS-PH-S-B nicht mitversichert. 
9.1.4 Ledige Kinder 
Im Umfang der SVPS-PH-S-B nicht mitversichert. 
9.1.5 Im Haushalt Beschäftigte und Helfer 
Mitversichert sind in Ihrem Haushalt beschäftigte Personen während 
ihrer Tätigkeit für Sie. Das Gleiche gilt für Personen, die Ihnen aus 
Gefälligkeit helfen (z. B. Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen). 
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Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es 
sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten gemäß des Sozialge-
setzbuches VII handelt. 
9.1.6 Nothelfer 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die Ihnen 
oder Mitversicherten gemäß Ziffer 9.1 bis 9.4 bei Notfällen freiwillig 
Hilfe leisten, gegenüber Dritten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, 
die dem Nothelfer durch diese freiwillige Hilfeleistung entstanden sind.  
9.2 Nachversicherung 
Im Umfang der SVPS-PH-S-B nicht mitversichert. 
9.3 Wegfall der Mitversicherung 
Erlangt eine mitversicherte Person der Ziffern 9.1.3 bis 9.1.6 Versiche-
rungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, so 
entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

10. Welche Eigenschaften und Tätigkeiten sind rund um 
Haushalt und Familie mitversichert? 

10.1 Straßenverkehr 
Versichert ist die Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger, mit 
nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen sowie mit Fahrrädern mit 
elektrischer Tretunterstützung bis max. 25 km/h. 
10.2 Sport 
Versichert ist das Ausüben von Sport. Nicht versichert sind die Jagd 
und die Teilnahme an Pferde-, Rad- und Kraftfahrzeugrennen, sowie 
vorbereitende Übungseinheiten. 
10.3 Waffen 
Versichert ist der erlaubte private Besitz und Gebrauch von Hieb-, 
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch 
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. 
10.4 Aufsichtspflicht 
Sie sind versichert als Aufsichtspflichtiger über andere Personen, z. B. 
Kinder.  
Mitversichert sind gesetzliche Ansprüche der beaufsichtigten Personen 
gegenüber Ihnen, sofern sie nicht selbst Mitversicherte gemäß Ziffer 9 
sind.  

11. Welche Risiken sind rund um Haus und Wohnung versi-
chert? 

11.1 Als Inhaber von Haus- und Grundbesitz 
11.1.1 In einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union sind Sie 
versichert als Inhaber folgenden Haus- und Grundbesitzes:  
- eines Einfamilienhauses oder eines Zweifamilienhauses, in dem Sie 

mindestens eine Wohneinheit selbst bewohnen 
- eines Ferien-/Wochenendhauses 
- Wohnungen, auch Ferien-/Wochenendwohnungen 
- eines fest installierten Wohnwagens. 
Der Versicherungsschutz umfasst auch zugehörige Garagen, Carports, 
Kfz-Stellplätze, Flüssiggastanks, Zisternen, Brunnen, Gärten, 
Schwimmbäder und Teiche. 
11.1.2 In Deutschland sind Sie darüber hinaus versichert als Inhaber 
folgenden Haus- und Grundbesitzes: 
- sonstiger Räume in Gebäuden, die ausschließlich zu privaten Zwe-

cken genutzt werden 
- eines Schrebergartens. 
11.1.3 Als Sondereigentümer oder Miteigentümer 
In Erweiterung zu Ziffer 11.1.1 und 11.1.2 sind Sie auch versichert als 
Sondereigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft sowie als 
Miteigentümer von Gemeinschaftsanlagen (z. B. Zuwege, Garagenvor-
plätze). 
Beschädigen Sie gemeinschaftliches Eigentum, so erstreckt sich unse-
re Ersatzpflicht nicht auf Ihren Miteigentumsanteil. 
11.2 Als Vermieter von Haus- und Grundbesitz 
In einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union sind Sie versichert als 
Vermieter folgenden Haus- und Grundbesitzes: 
- einer Wohnung im selbstgenutzten Ein- oder Zweifamilienhaus 
- Räume in der selbstgenutzten Wohnung bzw. dem selbstgenutzten 

Ein-/Zweifamilienhaus, die nicht gewerblich genutzt werden. 
Dazugehörige Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze sind mitversichert. 
Eingeschlossen sind abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.9 gesetzliche 
Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander. 
11.3 Als Arbeitgeber im Haushalt Beschäftigter 
Sie sind versichert als Arbeitgeber (Dienstherr) im Haushalt Beschäftig-
ter. 
11.4 Als Bauherr 

Sie sind versichert als Bauherr von An- und Umbauten, Abbruch- oder 
Grabarbeiten bis zu einer Bausumme von 50.000 EUR je Bauvorhaben 
am selbstbewohnten Ein-/Zweifamilienhaus bzw. der selbstbewohnten 
Wohnung. Neubauten sind mitversichert, sofern es sich um Nebenge-
bäude auf dem Grundstück Ihrer Wohnadresse handelt, die nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden.  
Nicht versichert sind die Planung sowie die Bauleitung des Bauvorha-
bens durch Sie. 
Überschreitet das Bauvorhaben die vereinbarte Bausummenbegren-
zung, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung gemäß Abschnitt A Ziffer 3.3 Die zeitli-
che Begrenzung von Abschnitt A Ziffer 3.3.5.4 entfällt in diesem Fall.  
11.5 Als Inhaber von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Ener-
gien 
Sie sind versichert als Inhaber oder Betreiber von Anlagen zur Gewin-
nung regenerativer Energien aus Sonne, Luft, Wind, Wasser und Erde, 
die am versicherten Ein-/Zweifamilienhaus oder dem Ferien-/Wochen-
endhaus oder auf dem dazugehörigen Grundstück installiert sind.  
Mitversichert ist auch die Abgabe von Elektrizität in das Netz eines 
Energieversorgungsunternehmens, nicht jedoch die direkte Versor-
gung von Endverbrauchern. 
Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn ausschließlich Sie die 
Anlage betreiben, auch unter Gründung einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR). 
Bei Geothermieanlagen sind auch Schäden an Ihren unbeweglichen 
Sachen (z. B. Gebäude, Gebäudebestandteile, Erdreich) mitversichert, 
wenn Wärmeträgerflüssigkeit bestimmungswidrig aus der Anlage 
ausgetreten ist.  
11.6 Als Mieter 
11.6.1 Sachschäden an Gebäuden 
Mitversichert ist, abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15, die Beschädi-
gung von Wohnräumen und sonstigen Räumen in Gebäuden, die Sie zu 
privaten Zwecken gemietet haben. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-

tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten 
- Glasschäden (z. B. auch Plexiglas und Cerankochfelder), soweit Sie 

sich hiergegen besonders versichern können. 
11.6.2 Sachschäden an Einrichtungsgegenständen der Reiseunter-
kunft 
Mitversichert ist die Beschädigung von mobilen Einrichtungsgegen-
ständen während Ihres vorübergehenden Aufenthalts in Reiseunter-
künften (z. B. in Hotels, Ferienwohnungen, Schiffskabinen, Schlafwa-
genabteile, fest installierten Wohnwagen).  
Ausgeschlossen bleiben Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und 
übermäßiger Beanspruchung. 
Sie haben von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen. 
11.7 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
Mitversichert ist, abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.8, die von Ihnen 
als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpflicht des Vertragspartners in dieser Eigen-
schaft (z. B. Streu- und Reinigungspflicht). 
11.8 Ansprüche aus früherem Besitz 
Mitversichert sind Ansprüche, die an Sie als früheren Haus- und Grund-
stücksbesitzer aus § 836 Absatz 2 BGB gestellt werden, wenn die Versi-
cherung bis zum Besitzwechsel bestand. 

12. Welche weiteren Risiken sind versichert? 
12.1 Schlüsselverlust 
Mitversichert ist abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15 und 7.16 der 
Verlust von fremden Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für eine 
zentrale Schließanlage sowie elektronische Zugangsberechtigungskar-
ten und elektronische Türöffner), die Ihnen privat oder im Rahmen 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit in nicht öffentlicher/hoheitlicher Positi-
on überlassen wurden und sich rechtmäßig in Ihrem Besitz befunden 
haben. 
Sind Sie Sondereigentümer, so sind Haftpflichtansprüche der Woh-
nungseigentümergemeinschaft mitversichert, die wegen des Verlustes 
von Schlüsseln oder elektronischer Zugangsberechtigungskarten der 
im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser bzw. Schließanlagen 
gegen Sie erhoben werden. Unsere Ersatzpflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf Ihren Miteigentumsanteil am Gemeinschaftseigentum. 



Versicherungsbedingungen für den SV PrivatSchutz 
Privathaftpflicht Single Basis (SVPS-PH-S-B) Fassung Mai 2014 / 23-710-0514-01 
Seite 5 von 6 

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Aus-
wechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüberge-
hende Sicherheitsmaßnahmen (Notschloss) und - falls erforderlich - 
einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust des Schlüssels oder der elektronischen Zugangs-
berechtigungskarten festgestellt wurde. Wertverbesserungen ziehen 
wir ab.  
Ausgeschlossen bleiben  
- Ansprüche aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbel-

schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (z. B. 
Kfz) 

- die Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust ergeben (z. B. 
Einbruch) 

- alle weiteren sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 20.000 EUR je Versicherungsfall. 
12.2 Internetnutzung und Datenaustausch 
Mitversichert sind - abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.20 - die Inter-
netnutzung und der elektronische Datenaustausch zu privaten Zwe-
cken. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 1.000.000 EUR je Versicherungsfall. 
Abweichend von Abschnitt A Ziffer 6.1.2 stellt dieser Betrag zugleich 
die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres dar. 
In Ergänzung zu Abschnitt A Ziffer 6.1.3 gelten mehrere während der 
Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfäl-
le eingetreten ist, wenn diese auf dem Austausch, der Übermittlung 
und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beru-
hen. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden 
aus dem elektronischen Datenaustausch, die dadurch entstehen, dass 
Sie 
- widerrechtlich in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze 

eingreifen (z. B. Hacker-Attacken) oder sich Daten widerrechtlich ver-
schaffen 

- Software einsetzen, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören 
oder zu verändern (z. B. Software Viren, Trojanische Pferde, Würmer). 

12.3 Tiere 
12.3.1 Versichert ist das Halten und Hüten von zahmen Haustieren, 
gezähmten Kleintieren und Bienen.  
12.3.2 Nicht versichert ist das Halten von Hunden, Rindern, Reit- und 
Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 
Versichert ist jedoch das Halten eines ausgebildeten Assistenzhundes. 
Als Assistenzhunde gelten Blindenführhunde, Behindertenbegleithun-
de und Gehörlosenhunde. Voraussetzung für die Mitversicherung ist, 
dass ein entsprechender Schwerbehindertenausweis vorliegt. 
12.3.3 Nicht versichert ist das Hüten von Rindern, Reit- und Zugtie-
ren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden. Versichert ist jedoch das Hüten 
fremder Hunde und Pferde. 
12.3.4 Versichert sind das Reiten fremder Pferde und das Fahren 
fremder Fuhrwerke. 
12.3.5 Für das Hüten fremder Tiere sowie das Reiten fremder Pferde 
gilt: 
Nicht versichert sind Ansprüche der Tierhalter oder -eigentümer wegen 
Schäden an dessen Tieren sowie des Fuhrwerkseigentümer wegen 
Schäden an dessen Fuhrwerk. 
Der Versicherungsschutz für das Hüten fremder Tiere gilt nachrangig 
(subsidiär) und nur, sofern über die Haftpflichtversicherung des Tier-
halters für Sie als Hüter kein oder kein ausreichender Versicherungs-
schutz besteht. 
12.4 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (Kleine Benzinklausel) 
12.4.1 Sie sind nicht versichert als Eigentümer, Besitzer, Halter oder 
Führer eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs sowie eines versiche-
rungspflichtigen Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden. 
12.4.2 Versichert ist jedoch der Gebrauch von folgenden Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen: 
12.4.2.1 Kraftfahrzeuge, Anhänger und Arbeitsmaschinen auf nicht 
öffentlichen Wegen und Plätzen. Auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
nur dann, wenn keine Versicherungspflicht besteht. Mitversichert ist 
der Gebrauch durch berechtigte Dritte mit einer gegebenenfalls erfor-
derlichen Fahrerlaubnis. 

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse und Bestim-
mungen von Abschnitt A Ziffer 3.1, 3.2 und 3.3.5.1. 
Sie sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass  
- das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird 
- das Fahrzeug nicht von einem Fahrer gebraucht wird, der nicht die 

erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten, so gilt Abschnitt A Ziffer 5.3 
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
12.4.2.2 Luftfahrzeuge, welche nicht der Versicherungspflicht unterlie-
gen. Trotz Versicherungspflicht sind Flugmodelle mit Elektroantrieb bis 
100 Gramm Abfluggewicht mitversichert. 
12.4.2.3 Wasserfahrzeuge ohne Motoren und Treibsätzen. Ausge-
schlossen bleibt der Gebrauch eigener Segelboote. Mitversichert ist 
jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeu-
gen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis 
erforderlich ist. 
12.4.2.4 ferngesteuerte Land- und Wassermodellfahrzeuge 
12.5 Diskriminierungen 
Mitversichert sind – abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.22 - Schaden-
ersatzansprüche aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
Sie sind versichert als Arbeitgeber der im privaten Lebensbereich 
beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberin-
nen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Perso-
nen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 50.000 EUR je Versicherungsfall. Sie 
haben von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen. 
12.6 Umwelt- und Gewässerschäden 
12.6.1 Umweltschäden  
12.6.1.1 Umfang 
Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertra-
ges 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-

mungswidrig erfolgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung 
oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließ-
lich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produk-
tions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. 
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeit-
punkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwick-
lungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen 
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser 
- Schädigung des Bodens. 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemiete-
ten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit 
diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst 
sind. 
12.6.1.2 Auslandsschäden 
Versichert sind im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versichert sind auch Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflich-
ten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 
12.6.1.3 Höchstersatzleistung 
Die Höchstersatzleistung beträgt 3 Mio. EUR je Versicherungsfall.  
12.6.2 Gewässerschäden 
12.6.2.1 Umfang  
Versichert sind unmittelbare oder mittelbare Folgen von nachteiligen 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). Ausgeschlossen bleiben Ansprüche gegen Sie als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 
(z. B. Heizöl) und aus der Verwendung dieser Stoffe. 
12.6.2.2 Sie sind versichert als Inhaber von 
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- Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen, soweit 
deren Verwendung und Menge im gewöhnlichen Haushalt üblich ist. 

- häuslichen Abwasseranlagen (auch Öl- und Benzinabscheider) und 
aus dem erlaubten Einleiten von Abwässern aus diesen Anlagen. 

- häuslichen Geothermieanlagen (Erdwärmeanlagen). Eingeschlossen 
sind Schäden an Ihren unbeweglichen Sachen (z. B. Gebäude, Ge-
bäudebestandteile, Erdreich), die dadurch verursacht werden, dass 
die Wärmeträgerflüssigkeit bestimmungswidrig aus der Anlage aus-
getreten ist.  

12.6.3 Rettungskosten  
Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durften 
(Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden von 
uns insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Versicherungssumme nicht übersteigen.  
Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche 
Gutachterkosten ersetzen wir auch dann, wenn sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Billigen wir 
diese Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung des Schadens nur, 
so gilt dies nicht als Weisung unsererseits. 
Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schade-
nereignisses ohne Einleiten von Rettungsmaßnahmen als unvermeid-
bar angesehen werden durfte.  
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch Ihrer -, wie er 
vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertver-
besserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneue-
rung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 
Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem 
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) Sie zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet sind. 
12.6.4 Ausschlüsse 
12.6.4.1 Nicht versichert sind Ansprüche gegen Personen (Sie oder 
Mitversicherte), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem 
Umwelt- oder Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an 
Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei-
geführt haben. 
12.6.4.2 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweis-
lich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben.  
12.6.4.3 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 

- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 
Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 

- für die Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. Gewässer-
schaden-Haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz haben oder 
hätten erlangen können; 

- Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch gewerbliche 
Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen.  

13. Wie sind Versicherungsfälle im Ausland versichert? 
13.1 Umfang und Geltungsbereich 
Mitversichert sind im Ausland eingetretene Versicherungsfälle bei 
einem Aufenthalt ohne zeitliche Begrenzung innerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union und bei einem vorübergehenden 
Aufenthalt von bis zu einem Jahr im übrigen Ausland.  
Mitversichert sind Ansprüche, die auf eine versicherte Handlung im 
Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurück-
zuführen sind. 
13.2 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten von Personen, die Sie im Ausland eingestellt oder dort mit der 
Durchführung von Arbeiten betraut haben. 
Hiervon unberührt bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches VII unterliegen. 
13.3 Unsere Leistung 
Liegt der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, gelten unsere Verpflichtungen mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem wir die Entschädigungsleistung in Euro bei 
unserem Geldinstitut angewiesen haben. 
13.4 Kautionszahlung im europäischen Ausland 
Haben Sie bei einem Versicherungsfall innerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union durch behördliche Anordnung eine Kaution 
zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund Ihrer gesetzlichen Haft-
pflicht zu hinterlegen, stellen wir Ihnen den erforderlichen Betrag bis 
zu 50.000 EUR zur Verfügung.  
Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende Schadenersatz-
zahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der von uns zu leisten-
de Schadenersatz, sind Sie verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Dies gilt auch, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für 
die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbe-
halten wird oder die Kaution verfallen ist. 

14. Was geschieht beim Tod des Versicherungsnehmers? 
Nach Ihrem Tod erlischt der Versicherungsvertrag gemäß § 80 Absatz 2 
VVG (Risikowegfall).
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Diese Versicherungsbedingungen gelten ergänzend zu den Versiche-
rungsbedingungen für den SV PrivatSchutz - Allgemeiner Teil (SVPS-
AT). 

A. Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung 

1. Welchen Umfang hat diese Haftpflichtversicherung? 
1.1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 
den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen  
- Personenschaden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung 

der Gesundheit von Menschen), 
- Sachschaden (Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen 

von Sachen) oder  
- Vermögensschaden (Schäden, die weder Personen- noch Sachschä-

den sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten), zur Folge hatte 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen 
werden. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 
1.2 Leistungen der Versicherung 
Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und Ihre Freistellung 
von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie auf-
grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-
ches zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden 
sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die Sie ohne unsere Zustimmung 
abgegeben oder geschlossen haben, binden uns nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  
Ist die Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns 
festgestellt, haben wir Sie innerhalb von zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freizustellen. 

2. Welche Bestimmungen gelten für Mitversicherte, wer hat 
die Rechte aus dem Versicherungsvertrag? 

2.1 Die für Sie geltenden Bestimmungen gelten für die Mitversi-
cherten entsprechend.  
2.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich Ihnen zu. Sie sind neben den Mitversicherten für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

3. Was gilt für Erhöhung und Erweiterung versicherter sowie 
neu hinzukommender Risiken? 

3.1 Erhöhung und Erweiterung 
Es besteht Versicherungsschutz für Erhöhungen oder Erweiterungen 
der im aktuellen Versicherungsschein angegebenen Risiken. Dies gilt 
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige 
Risiken, die der Versicherungspflicht unterliegen. 
3.2 Erhöhungen aufgrund Änderung oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften - unser Kündigungsrecht 
Gleiches gilt für Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 
In diesem Fall sind wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-

recht erlischt, wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausüben, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt 
haben. 
3.3 Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Risiken 
3.3.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versi-
chert. 
3.3.2 Sie sind verpflichtet, uns nach Aufforderung jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit 
der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlassen Sie die rechtzeitige Anzei-
ge, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue 
Risiko angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das neue 
Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt 
hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen 
war. 
3.3.3 Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen 
Beitrag zu verlangen. Können wir uns über die Höhe dieses Beitrages 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht einigen, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab des-
sen Entstehung.  
3.3.4 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entste-
hung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 3.3.3 auf den Betrag von 
3.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
begrenzt. 
3.3.5 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
3.3.5.1 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 
3.3.5.2 aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
3.3.5.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen; 
3.3.5.4 die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rah-
men von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

4. Wie wird der Beitrag angeglichen? Welche Rechte haben 
Sie bei einer Beitragsangleichung? 

4.1 Beitragsangleichung 
4.1.1 Der Versicherungsbeitrag unterliegt der Beitragsangleichung. 
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab 
dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergan-
genen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versi-
cherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert 
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Versicherungsfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungs-
leistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Scha-
densfälle. 
4.1.2 Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus 
Ziffer 4.1.1 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Über den veränderten Folgejahresbeitrag informieren wir Sie 
spätestens einen Monat vor Wirksamwerden der Beitragsangleichung. 
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Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der 
letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denje-
nigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 
4.1.1 ermittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt unserer Schaden-
zahlungen nach unserer unternehmenseigenen Zahlen im letzten 
Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 
4.1.3 Liegt die Veränderung nach Ziffer 4.1.1 oder 4.1.2 unter 5 %, 
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den 
folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
4.2 Kündigung nach Beitragsangleichung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 
4.1.2, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte.  
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. 
Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht. 

5. Welche Obliegenheiten haben Sie zu beachten? Welche 
Rechtsfolgen hat eine Verletzung dieser Obliegenheiten? 

5.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders Gefahr drohende Umstände haben Sie auf unser Verlangen 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumut-
bar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders Gefahr drohend. 
5.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
5.2.1 Sie müssen uns jeden Versicherungsfall, auch wenn noch keine 
Schadenersatzansprüche erhoben worden sind, innerhalb einer Woche 
anzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen Sie Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden. 
5.2.2 Sie haben dafür zu sorgen, dass der Schaden, sofern möglich, 
abgewendet oder gemindert wird. Unseren Weisungen haben sie dabei 
zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns über den 
Schaden ausführlich und wahrheitsgemäß zu berichten und uns bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, 
die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schrift-
stücke übersenden. 
5.2.3 Wird gegen Sie ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder 
Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie uns dies unverzüglich 
anzuzeigen. 
5.2.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz müssen Sie fristgemäß Widerspruch 
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
unsererseits bedarf es nicht.  
5.2.5 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend 
gemacht, haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Wir 
beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
5.3 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
5.3.1 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhütung/-
verminderung 
Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die Sie vor Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hatten, können wir den Vertrag 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos in Schriftform kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn 
Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 
5.3.2 Im oder nach dem Versicherungsfall 
Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich, verlie-
ren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 

Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig ver-
letzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein 
uns nach Ziffer 5.3.1 zustehendes Kündigungsrecht ausgeübt haben. 

6. Welche Regelungen gelten im Versicherungsfall? 
6.1 Begrenzung der Leistungen 
6.1.1 Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungs-
fall auf die vereinbarten Versicherungssummen oder Höchstersatzleis-
tungen begrenzt. Einzelne Höchstersatzleistungen gelten nur im Um-
fang der vereinbarten Versicherungssummen. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
6.1.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere 
Entschädigungsleistungen für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
bzw. Höchstersatzleistungen begrenzt. 
6.1.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang beruhen. 
6.1.4 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versi-
cherungssummen angerechnet. 
6.1.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die Prozesskos-
ten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser 
Ansprüche. 
6.1.6 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden Ren-
tenzahlungen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen ver-
bleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt. 
6.1.7 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an Ihrem 
Verhalten scheitert, haben wir für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen. 
6.2 Welche Rechte haben wir im Versicherungsfall? 
6.2.1 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens 
oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. Kommt es in einem Versiche-
rungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen 
Sie, sind wir zur Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen den 
Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 
6.2.2 Wünschen oder genehmigen wir in einem Strafverfahren 
wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestel-
lung eines Verteidigers für Sie, so tragen wir die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit uns besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers. 
6.2.3 Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhe-
bung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind wir 
zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 
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6.3 Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 
ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

7. Welche Ansprüche sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen? 

Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Ansprüche, auch wenn 
es sich um gesetzliche Haftpflichtansprüche handelt:  
7.1 Ansprüche auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der 
Leistung. 
7.2 Ansprüche wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können. 
7.3 Ansprüche wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges. 
7.4 Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrau-
en auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung. 
7.5 Ansprüche auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung. 
7.6 Ansprüche wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.  
7.7 Ansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt haben. 
7.8 Ansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
7.9 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 
7.12 benannten Personen gegen die Mitversicherten. 
7.10 Ansprüche zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrages. 
7.11 Ansprüche zwischen mehreren Mitversicherten desselben 
Versicherungsvertrages.  
7.12 Ansprüche gegen Sie aus Schadensfällen Ihrer Angehörigen, 
die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören. 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 
7.13 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter oder Betreuern, wenn 
Sie geschäftsunfähig, beschränkt geschäftsfähig sind oder betreut 
werden müssen 
Für Ziffer 7.9 bis 7.13 gilt: 
Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche 
von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Kranken-
versicherern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern sowie Rückgriffs-
ansprüche anderer Versicherer (§ 86 VVG) wegen Personenschäden 
oder Sachschäden an Gebäuden, die 
- bei Ihnen durch Mitversicherte 
- bei Mitversicherten durch Sie oder andere Mitversicherte 
verursacht wurden. 
7.14 Ansprüche Ihrer Zwangs- oder Insolvenzverwalter. 
7.15 Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn Sie diese Sachen ge-
mietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht 
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-
trages sind. 
7.16 Ansprüche wegen Schäden durch Abhandenkommen von 
Sachen.  
7.17 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen Sie aus § 110 Absatz 1a 
SGB VII (Regress der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit.  
7.18 Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
7.19 Ansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, welche entstehen durch 
- Verändern der Grundwasserverhältnisse (z. B. Absenken des Grund-

wasserspiegels) 
- Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen 
- Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.20 Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden aus dem 
elektronischen Datenaustausch. 
7.21 Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen. 
7.22 Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 
7.23 Ansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt 
für Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden 
Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.  
7.24 Ausgeschlossen sind folgende Ansprüche wegen Vermögens-
schäden: 
7.24.1 Ansprüche durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrage oder für 
Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen. 
7.24.2 Ansprüche aus planender, beratender, bau- oder Montage 
leitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit. 
7.24.3 Ansprüche aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen. 
7.24.4 Ansprüche aus Vermittlungsgeschäften aller Art. 
7.24.5 Ansprüche aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-
veranstaltung. 
7.24.6 Ansprüche aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung. 
7.24.7 Ansprüche aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- und Wettbewerbsrechts. 
7.24.8 Ansprüche aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen. 
7.24.9 Ansprüche aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder 
Aufsichtsgremien/Organen im Zusammenhang stehen. 
7.24.10 Ansprüche aus der Tätigkeit als Verwalter und Verwaltungsbei-
rat von Wohnungseigentümergemeinschaften. 
7.24.11 Ansprüche aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung. 

B. Privathaftpflichtversicherung 

8. Welches Risiko ist versichert? 
Versichert ist im Umfang der Versicherungsbedingungen für den SV 
PrivatSchutz - Allgemeiner Teil (SVPS-AT), dieser Versicherungsbedin-
gungen für den SV PrivatSchutz - Privathaftpflicht Single Komfort 
(SVPS-PH-S-K) und der im Versicherungsschein aufgeführten Leis-
tungserweiterungen Ihre gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren des 
täglichen Lebens als Privatperson.  
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
8.1 den Gefahren eines Betriebes oder Berufes,  
8.2 den Gefahren eines Dienstes, eines Amtes 
8.3 den Gefahren eines öffentlichen/hoheitlichen Ehrenamtes (z. B. 
Bürgermeister, Laienrichter, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr), 
sozialen oder wirtschaftlichen Ehrenamtes mit beruflichem Charakter 
(z. B. Betriebs- oder Personalrat) 
8.4 einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. 

9. Wie ist die Mitversicherung weiterer Personen neben dem 
Versicherungsnehmer geregelt?  

9.1 Mitversicherte Personen 
Folgende Personen sind in gleicher Art und Weise wie Sie (als Versiche-
rungsnehmer) mitversichert: 
9.1.1 Ihr Ehegatte 
Im Umfang der SVPS-PH-S-K nicht mitversichert. 
9.1.2 Ihr Lebenspartner 
Im Umfang der SVPS-PH-S-K nicht mitversichert. 
9.1.3 Personen in häuslicher Gemeinschaft 
Im Umfang der SVPS-PH-S-K nicht mitversichert. 
9.1.4 Ledige Kinder 
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Im Umfang der SVPS-PH-S-K nicht mitversichert. 
9.1.5 Im Haushalt Beschäftigte und Helfer 
Mitversichert sind in Ihrem Haushalt beschäftigte Personen während 
ihrer Tätigkeit für Sie. Das Gleiche gilt für Personen, die Ihnen aus 
Gefälligkeit helfen (z. B. Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen). 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es 
sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten gemäß des Sozialge-
setzbuches VII handelt. 
9.1.6 Nothelfer 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die Ihnen 
oder Mitversicherten gemäß Ziffer 9.1 bis 9.4 bei Notfällen freiwillig 
Hilfe leisten, gegenüber Dritten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, 
die dem Nothelfer durch diese freiwillige Hilfeleistung entstanden sind.  
9.1.7 Vorübergehend eingegliederte fremde Personen 
Im Umfang der SVPS-PH-S-K nicht mitversichert. 
9.2 Nachversicherung 
Im Umfang der SVPS-PH-S-K nicht mitversichert. 
9.3 Wegfall der Mitversicherung 
Erlangt eine mitversicherte Person der Ziffern 9.1.3 bis 9.1.7 Versiche-
rungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, so 
entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

10. Welche Eigenschaften und Tätigkeiten sind rund um 
Haushalt und Familie mitversichert? 

10.1 Straßenverkehr 
Versichert ist die Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger, mit 
nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen sowie mit Fahrrädern mit 
elektrischer Tretunterstützung bis max. 25 km/h. 
10.2 Sport 
Versichert ist das Ausüben von Sport. Nicht versichert sind die Jagd 
und die Teilnahme an Pferde-, Rad- und Kraftfahrzeugrennen, sowie 
vorbereitende Übungseinheiten. 
10.3 Waffen 
Versichert ist der erlaubte private Besitz und Gebrauch von Hieb-, 
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch 
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. 
10.4 Aufsichtspflicht 
Sie sind versichert als Aufsichtspflichtiger über andere Personen, z. B. 
Kinder.  
Mitversichert sind gesetzliche Ansprüche der beaufsichtigten Personen 
gegenüber Ihnen. 
10.5 Tätigkeit als Tageseltern 
Sie sind versichert als Tageseltern für bis zu fünf Kinder, auch wenn es 
sich um eine berufliche Tätigkeit handelt. Mitversichert sind gesetzli-
che Haftpflichtansprüche der betreuten Kinder Ihnen gegenüber. 
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus der Ausübung dieser Tätigkeit 
in Betrieben und Institutionen (z. B. Kindergärten, Kinderhorten, Kin-
dertagesstätten) oder wenn Sie für diese Tätigkeit separate Räume 
anmieten. 
Ausgeschlossen ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der betreu-
ten Kinder. 
10.6 Schäden durch deliktunfähige mitversicherte Kinder 
Im Umfang der SVPS-PH-S-K nicht mitversichert. 

11. Welche Risiken sind rund um Haus und Wohnung versi-
chert? 

11.1 Als Inhaber von Haus- und Grundbesitz 
11.1.1 In einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union sind Sie 
versichert als Inhaber folgenden Haus- und Grundbesitzes:  
- eines Einfamilienhauses oder eines Zweifamilienhauses, in dem Sie 

mindestens eine Wohneinheit selbst bewohnen 
- eines Ferien-/Wochenendhauses 
- Wohnungen, auch Ferien-/Wochenendwohnungen 
- eines fest installierten Wohnwagens. 
Der Versicherungsschutz umfasst auch zugehörige Garagen, Carports, 
Kfz-Stellplätze, Flüssiggastanks, Zisternen, Brunnen, Gärten, 
Schwimmbäder und Teiche. 
11.1.2 In Deutschland sind Sie darüber hinaus versichert als Inhaber 
folgenden Haus- und Grundbesitzes: 
- sonstiger Räume in Gebäuden, die ausschließlich zu privaten Zwe-

cken genutzt werden 
- eines Schrebergartens. 
11.1.3 Als Sondereigentümer oder Miteigentümer 

In Erweiterung zu Ziffer 11.1.1 und 11.1.2 sind Sie auch versichert als 
Sondereigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft sowie als 
Miteigentümer von Gemeinschaftsanlagen (z. B. Zuwege, Garagenvor-
plätze). 
Beschädigen Sie gemeinschaftliches Eigentum, so erstreckt sich unse-
re Ersatzpflicht nicht auf Ihren Miteigentumsanteil. 
11.2 Als Vermieter von Haus- und Grundbesitz 
In einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union sind Sie versichert als 
Vermieter folgenden Haus- und Grundbesitzes: 
- einer Wohnung im selbstgenutzten Ein- oder Zweifamilienhaus 
- Räume in der selbstgenutzten Wohnung bzw. dem selbstgenutzten 

Ein-/Zweifamilienhaus, die nicht gewerblich genutzt werden 
- Garagen. 
Dazugehörige Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze sind mitversichert. 
Eingeschlossen sind abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.9 gesetzliche 
Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander. 
11.3 Als Arbeitgeber im Haushalt Beschäftigter 
Sie sind versichert als Arbeitgeber (Dienstherr) im Haushalt Beschäftig-
ter. 
11.4 Als Bauherr 
Sie sind versichert als Bauherr von An- und Umbauten, Abbruch- oder 
Grabarbeiten bis zu einer Bausumme von 100.000 EUR je Bauvorhaben 
am selbstbewohnten Ein-/Zweifamilienhaus bzw. der selbstbewohnten 
Wohnung. Neubauten sind mitversichert, sofern es sich um Nebenge-
bäude auf dem Grundstück Ihrer Wohnadresse handelt, die nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden.  
Nicht versichert sind die Planung sowie die Bauleitung des Bauvorha-
bens durch Sie. 
Überschreitet das Bauvorhaben die vereinbarte Bausummenbegren-
zung, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung gemäß Abschnitt A Ziffer 3.3. Die zeitli-
che Begrenzung von Abschnitt A Ziffer 3.3.5.4 entfällt in diesem Fall. 
11.5 Als Inhaber von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Ener-
gien 
Sie sind versichert als Inhaber oder Betreiber von Anlagen zur Gewin-
nung regenerativer Energien aus Sonne, Luft, Wind, Wasser und Erde, 
die am versicherten Ein-/Zweifamilienhaus oder dem Ferien-/Wochen-
endhaus oder auf dem dazugehörigen Grundstück installiert sind.  
Mitversichert ist auch die Abgabe von Elektrizität in das Netz eines 
Energieversorgungsunternehmens, nicht jedoch die direkte Versor-
gung von Endverbrauchern. 
Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn ausschließlich Sie die 
Anlage betreiben, auch unter Gründung einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR). 
Bei Geothermieanlagen sind auch Schäden an Ihren unbeweglichen 
Sachen (z. B. Gebäude, Gebäudebestandteile, Erdreich) mitversichert, 
wenn Wärmeträgerflüssigkeit bestimmungswidrig aus der Anlage 
ausgetreten ist.  
11.6 Als Mieter 
11.6.1 Sachschäden an Gebäuden 
Mitversichert ist, abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15, die Beschädi-
gung von Wohnräumen und sonstigen Räumen in Gebäuden, die Sie zu 
privaten Zwecken gemietet haben. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-

tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten 
- Glasschäden (z. B. auch Plexiglas und Cerankochfelder), soweit Sie 

sich hiergegen besonders versichern können. 
11.6.2 Sachschäden an Einrichtungsgegenständen der Reiseunter-
kunft 
Mitversichert ist die Beschädigung von mobilen Einrichtungsgegen-
ständen während Ihres vorübergehenden Aufenthalts in Reiseunter-
künften (z. B. in Hotels, Ferienwohnungen, Schiffskabinen, Schlafwa-
genabteile, fest installierten Wohnwagen).  
Ausgeschlossen bleiben Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und 
übermäßiger Beanspruchung. 
Sie haben von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen. 
11.7 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
Mitversichert ist, abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.8, die von Ihnen 
als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpflicht des Vertragspartners in dieser Eigen-
schaft (z. B. Streu- und Reinigungspflicht). 
11.8 Ansprüche aus früherem Besitz 
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Mitversichert sind Ansprüche, die an Sie als früheren Haus- und Grund-
stücksbesitzer aus § 836 Absatz 2 BGB gestellt werden, wenn die Versi-
cherung bis zum Besitzwechsel bestand. 

12. Welche weiteren Risiken sind versichert? 
12.1 Schlüsselverlust 
12.1.1 Mitversichert ist abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15 und 
7.16 der Verlust von fremden Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel 
für eine zentrale Schließanlage sowie elektronische Zugangsberechti-
gungskarten und elektronische Türöffner). 
Sind Sie Sondereigentümer, so sind Haftpflichtansprüche der Woh-
nungseigentümergemeinschaft mitversichert, die wegen des Verlustes 
von Schlüsseln oder elektronischer Zugangsberechtigungskarten der 
im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser bzw. Schließanlagen 
gegen Sie erhoben werden. Unsere Ersatzpflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf Ihren Miteigentumsanteil am Gemeinschaftseigentum. 
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Aus-
wechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüberge-
hende Sicherheitsmaßnahmen (Notschloss) und - falls erforderlich - 
einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust des Schlüssels oder der elektronischen Zugangs-
berechtigungskarten festgestellt wurde. Wertverbesserungen ziehen 
wir ab.  
Ausgeschlossen bleiben  
- Ansprüche aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbel-

schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (z. B. 
Kfz). 

- die Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust ergeben (z. B. 
Einbruch). 

- alle weiteren sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Es gelten folgende Höchstersatzleistungen: 
12.1.2 Für Schlüssel, die Ihnen privat oder im Rahmen einer ehren-
amtlichen Tätigkeit in nicht öffentlicher/hoheitlicher Position überlas-
sen wurden und sich rechtmäßig in Ihrem Besitz befunden haben, 
beträgt die Höchstersatzleistung 30.000 EUR je Versicherungsfall. 
12.1.3 Für Schlüssel, die im Rahmen Ihres Berufes oder Dienstes oder 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit in öffentlicher/hoheitlicher Position 
überlassen wurden und sich rechtmäßig in Ihrem Besitz befunden 
haben, beträgt die Höchstersatzleistung 30.000 EUR je Versicherungs-
fall. 
12.2 Internetnutzung und Datenaustausch 
Mitversichert sind - abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.20 - die Inter-
netnutzung und der elektronische Datenaustausch zu privaten Zwe-
cken. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 1.000.000 EUR je Versicherungsfall. 
Abweichend von Abschnitt A Ziffer 6.1.2 stellt dieser Betrag zugleich 
die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres dar. 
In Ergänzung zu Abschnitt A Ziffer 6.1.3 gelten mehrere während der 
Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfäl-
le eingetreten ist, wenn diese auf dem Austausch, der Übermittlung 
und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beru-
hen. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden 
aus dem elektronischen Datenaustausch, die dadurch entstehen, dass 
Sie 
- widerrechtlich in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze 

eingreifen (z. B. Hacker-Attacken) oder sich Daten widerrechtlich ver-
schaffen; 

- Software einsetzen, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören 
oder zu verändern (z. B. Software Viren, Trojanische Pferde, Würmer). 

12.3 Tiere 
12.3.1 Versichert ist das Halten und Hüten von zahmen Haustieren, 
gezähmten Kleintieren und Bienen.  
12.3.2 Nicht versichert ist das Halten von Hunden, Rindern, Reit- und 
Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 
Versichert ist jedoch das Halten eines ausgebildeten Assistenzhundes. 
Als Assistenzhunde gelten Blindenführhunde, Behindertenbegleithun-
de und Gehörlosenhunde. Voraussetzung für die Mitversicherung ist, 
dass ein entsprechender Schwerbehindertenausweis vorliegt. 
12.3.3 Nicht versichert ist das Hüten von Rindern, Reit- und Zugtie-
ren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-

schaftlichen Zwecken gehalten werden. Versichert ist jedoch das Hüten 
fremder Hunde und Pferde. 
12.3.4 Versichert sind das Reiten fremder Pferde und das Fahren 
fremder Fuhrwerke. Nicht versichert sind Sie als Reitbeteiligter an 
fremden Pferden. 
12.3.5 Für das Hüten fremder Tiere sowie das Reiten fremder Pferde 
gilt: 
Nicht versichert sind Ansprüche der Tierhalter oder -eigentümer wegen 
Schäden an dessen Tieren sowie des Fuhrwerkseigentümer wegen 
Schäden an dessen Fuhrwerk. 
Der Versicherungsschutz für das Hüten fremder Tiere gilt nachrangig 
(subsidiär) und nur, sofern über die Haftpflichtversicherung des Tier-
halters für Sie als Hüter kein oder kein ausreichender Versicherungs-
schutz besteht. 
12.4 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (Kleine Benzinklausel) 
12.4.1 Sie sind nicht versichert als Eigentümer, Besitzer, Halter oder 
Führer eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs sowie eines versiche-
rungspflichtigen Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden. 
12.4.2 Versichert ist jedoch der Gebrauch von folgenden Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen: 
12.4.2.1 Kraftfahrzeuge, Anhänger und Arbeitsmaschinen auf nicht 
öffentlichen Wegen und Plätzen. Auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
nur dann, wenn keine Versicherungspflicht besteht. Mitversichert ist 
der Gebrauch durch berechtigte Dritte mit einer gegebenenfalls erfor-
derlichen Fahrerlaubnis. 
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse und Bestim-
mungen von Abschnitt A Ziffer 3.1, 3.2 und 3.3.5.1. 
Sie sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass  
- das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird 
- das Fahrzeug nicht von einem Fahrer gebraucht wird, der nicht die 

erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten, so gilt Abschnitt A Ziffer 5.3 
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
12.4.2.2 Luftfahrzeuge, welche nicht der Versicherungspflicht unterlie-
gen. Trotz Versicherungspflicht sind Flugmodelle mit Elektroantrieb bis 
100 Gramm Abfluggewicht mitversichert. 
12.4.2.3 Wasserfahrzeuge ohne Motoren und Treibsätzen. Ausge-
schlossen bleibt der Gebrauch eigener Segelboote. Mitversichert ist 
jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeu-
gen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis 
erforderlich ist. 
12.4.2.4 ferngesteuerte Land- und Wassermodellfahrzeuge 
12.4.3 Führen gemieteter Kraft- und Wasserfahrzeuge im Ausland 
("Mallorca- Deckung") 
Mitversichert ist das Führen von gemieteten versicherungspflichtigen 
Kraft- und Wasserfahrzeuge auf Reisen im europäischen Ausland, 
soweit für das Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist 
und diese wegen zu geringer Versicherungssummen keine ausrei-
chende Deckung bietet.  
Als Kraftfahrzeuge gelten Personenkraftwagen, Krafträder, Quads, 
Segways und Wohnmobile bis vier Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, 
soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von 
nicht mehr als neun Personen (einschließlich Fahrer) bestimmt sind. 
Der Versicherungsschutz gilt auch für das Mitführen von Wohnwagen-, 
Gepäck- oder Bootsanhänger. 
Als Wasserfahrzeug gelten Motorboote bis zu einer Leistung von 
74 kW, Jetskis und Segelboote bis 20 Quadratmeter Segelfläche. 
Dieser Versicherungsschutz gilt nachrangig (subsidiär) und nur, sofern 
eine Leistungspflicht aus einer Versicherung des Mietfahrzeugs be-
steht. 
12.5 Diskriminierungen 
Mitversichert sind - abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.22 - Schaden-
ersatzansprüche aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
Sie sind versichert als Arbeitgeber der im privaten Lebensbereich 
beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberin-
nen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Perso-
nen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 50.000 EUR je Versicherungsfall. Sie 
haben von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen. 
12.6 Umwelt- und Gewässerschäden 
12.6.1 Umweltschäden  
12.6.1.1 Umfang 
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Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertra-
ges 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-

mungswidrig erfolgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung 
oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließ-
lich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produk-
tions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. 
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeit-
punkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwick-
lungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen 
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser 
- Schädigung des Bodens. 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemiete-
ten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit 
diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst 
sind. 
12.6.1.2 Auslandsschäden 
Versichert sind im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versichert sind auch Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflich-
ten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 
12.6.1.3 Höchstersatzleistung 
Die Höchstersatzleistung beträgt 3 Mio. EUR je Versicherungsfall.  
12.6.2 Gewässerschäden 
12.6.2.1 Umfang  
Versichert sind unmittelbare oder mittelbare Folgen von nachteiligen 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). Ausgeschlossen bleiben Ansprüche gegen Sie als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 
(z. B. Heizöl) und aus der Verwendung dieser Stoffe. 
12.6.2.2 Sie sind versichert als Inhaber von 
- Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen, soweit 

deren Verwendung und Menge im gewöhnlichen Haushalt üblich ist. 
- häuslichen Abwasseranlagen (auch Öl- und Benzinabscheider) und 

aus dem erlaubten Einleiten von Abwässern aus diesen Anlagen. 
- häuslichen Geothermieanlagen (Erdwärmeanlagen). Eingeschlossen 

sind Schäden an Ihren unbeweglichen Sachen (z. B. Gebäude, Ge-
bäudebestandteile, Erdreich), die dadurch verursacht werden, dass 
die Wärmeträgerflüssigkeit bestimmungswidrig aus der Anlage aus-
getreten ist.  

12.6.3 Rettungskosten  
Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durften 
(Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden von 
uns insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Versicherungssumme nicht übersteigen.  
Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche 
Gutachterkosten ersetzen wir auch dann, wenn sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Billigen wir 
diese Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung des Schadens nur, 
so gilt dies nicht als Weisung unsererseits. 
Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schade-
nereignisses ohne Einleiten von Rettungsmaßnahmen als unvermeid-
bar angesehen werden durfte.  
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch Ihrer -, wie er 
vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertver-
besserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneue-
rung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem 
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) Sie zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet sind. 
12.6.4 Ausschlüsse 
12.6.4.1 Nicht versichert sind Ansprüche gegen Personen (Sie oder 
Mitversicherte), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem 
Umwelt- oder Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an 
Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei-
geführt haben. 
12.6.4.2 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweis-
lich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben.  
12.6.4.3 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 

Einwirkungen auf die Umwelt entstehen 
- für die Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. Gewässer-

schaden-Haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz haben oder 
hätten erlangen können 

- Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch gewerbliche 
Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen.  

12.7 Schadenersatzausfall-Deckung mit Gewaltopferschutz 
Bei Ausfall Ihrer rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen 
gegenüber Dritten gilt folgender Versicherungsschutz: 
12.7.1 Gegenstand der Schadenersatzausfall-Deckung 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass Sie von einem Dritten 
geschädigt werden und dieser seiner Schadenersatzverpflichtung ganz 
oder teilweise nicht nachkommen kann. Dies setzt voraus, dass die 
Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadenersatzpflichtigen 
Dritten festgestellt worden und die Durchsetzung der Forderung ge-
scheitert ist.  
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder 
daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat und für den 
der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schädigender Drit-
ter). 
Wir stellen Sie so, als hätte der schadenersatzpflichtige Dritte Versiche-
rungsschutz im Umfang dieses Vertrages. Werden Sie von einem Hund 
geschädigt, so stellen wir Sie so, als hätte der schadenersatzpflichtige 
Dritte eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bei uns.  
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Dritte den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt hat oder Sie Opfer einer Gewalttat geworden 
sind (Gewaltopferschutz). 
Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden 
im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht 
hat.  
12.7.2 Leistungsvoraussetzungen 
Wir sind Ihnen gegenüber leistungspflichtig, wenn die nachfolgenden 
drei Voraussetzungen erfüllt sind.  
12.7.2.1 Die Forderung ist durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen 
vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in Norwe-
gen, in Island oder in Liechtenstein festgestellt worden. Anerkenntnis-, 
Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare 
Titel binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel 
bestanden hätte. 
12.7.2.2 Der schädigende Dritte ist zahlungs- oder leistungsunfähig. 
Dies ist der Fall, wenn Sie nachweisen, dass  
- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,  
- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadener-

satzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstattliche 
Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat 
oder  

- ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes 
Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein 
solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde. 

12.7.2.3 Sie treten Ihre Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen 
Dritten an uns in ab, händigen uns die vollstreckbare Ausfertigung des 
Urteils oder Vergleichs aus und wirken am Umschreiben des Titels auf 
uns mit.  
12.7.3 Umfang der Schadenersatzausfall-Deckung  
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Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung, 
maximal bis zur Versicherungssumme. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Perso-
nen erstreckt. Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 EUR besteht kein 
Versicherungsschutz. Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen 
keine Rechte aus diesem Vertrag zu. 
12.7.4 Ausschlüsse  
12.7.4.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an  
- Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Luft- und Wasserfahrzeu-

gen 
- Immobilien 
- Tieren 
- Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich Ihres Betriebes, Gewer-

bes, Berufes, Dienstes oder Amtes zuzurechnen sind. 
12.7.4.2 Wir leisten keine Entschädigung für  
- Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;  
- Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-

rungsübergangs 
- Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendun-

gen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vor-
gebracht oder eingelegt wurden 

- Schäden, für die ein anderer Versicherer zu leisten hat. 
13. Wie sind Versicherungsfälle im Ausland versichert? 
13.1 Umfang und Geltungsbereich 
Mitversichert sind im Ausland eintretende Versicherungsfälle bei ei-
nem Aufenthalt ohne zeitliche Begrenzung innerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und bei einem vorübergehenden Aufent-
halt von bis zu drei Jahren im übrigen Ausland.  
Mitversichert sind Ansprüche, die auf eine versicherte Handlung im 
Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurück-
zuführen sind. 

13.2 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten von Personen, die Sie im Ausland eingestellt oder dort mit der 
Durchführung von Arbeiten betraut haben. 
Hiervon unberührt bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches VII unterliegen. 
13.3 Unsere Leistung 
Liegt der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, gelten unsere Verpflichtungen mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem wir die Entschädigungsleistung in Euro bei 
unserem Geldinstitut angewiesen haben. 
13.4 Kautionszahlung im europäischen Ausland 
Haben Sie bei einem Versicherungsfall innerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union durch behördliche Anordnung eine Kaution 
zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund ihrer gesetzlichen Haft-
pflicht zu hinterlegen, stellen wir Ihnen den erforderlichen Betrag bis 
zu 100.000 EUR zur Verfügung. 
Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende Schadenersatz-
zahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der von uns zu leisten-
de Schadenersatz, sind Sie verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Dies gilt auch, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für 
die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbe-
halten wird oder die Kaution verfallen ist. 

14. Was geschieht beim Tod des Versicherungsnehmers? 
Nach Ihrem Tod erlischt der Versicherungsvertrag gemäß § 80 Absatz 2 
VVG (Risikowegfall).
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Diese Versicherungsbedingungen gelten ergänzend zu den Versiche-
rungsbedingungen für den SV PrivatSchutz - Allgemeiner Teil (SVPS-
AT). 

A. Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung 

1. Welchen Umfang hat diese Haftpflichtversicherung? 
1.1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 
den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen  
- Personenschaden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung 

der Gesundheit von Menschen), 
- Sachschaden (Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen 

von Sachen) oder  
- Vermögensschaden (Schäden, die weder Personen- noch Sachschä-

den sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten), zur Folge hatte 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen 
werden. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 
1.2 Leistungen der Versicherung 
Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und Ihre Freistellung 
von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie auf-
grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-
ches zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden 
sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die Sie ohne unsere Zustimmung 
abgegeben oder geschlossen haben, binden uns nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  
Ist die Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns 
festgestellt, haben wir Sie innerhalb von zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freizustellen. 

2. Welche Bestimmungen gelten für Mitversicherte, wer hat 
die Rechte aus dem Versicherungsvertrag? 

2.1 Die für Sie geltenden Bestimmungen gelten für die Mitversi-
cherten entsprechend.  
2.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich Ihnen zu. Sie sind neben den Mitversicherten für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

3. Was gilt für Erhöhung und Erweiterung versicherter sowie 
neu hinzukommender Risiken? 

3.1 Erhöhung und Erweiterung 
Es besteht Versicherungsschutz für Erhöhungen oder Erweiterungen 
der im aktuellen Versicherungsschein angegebenen Risiken. Dies gilt 
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige 
Risiken, die der Versicherungspflicht unterliegen. 
3.2 Erhöhungen aufgrund Änderung oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften – unser Kündigungsrecht 
Gleiches gilt für Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 
In diesem Fall sind wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-

recht erlischt, wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausüben, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt 
haben. 
3.3 Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Risiken 
3.3.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versi-
chert. 
3.3.2 Sie sind verpflichtet, uns nach Aufforderung jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit 
der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlassen Sie die rechtzeitige Anzei-
ge, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue 
Risiko angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das neue 
Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt 
hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen 
war. 
3.3.3 Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen 
Beitrag zu verlangen. Können wir uns über die Höhe dieses Beitrages 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht einigen, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab des-
sen Entstehung.  
3.3.4 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entste-
hung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 3.3.3 auf den Betrag von 
3.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
begrenzt. 
3.3.5 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
3.3.5.1 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 
3.3.5.2 aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
3.3.5.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen; 
3.3.5.4 die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rah-
men von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

4. Wie wird der Beitrag angeglichen? Welche Rechte haben 
Sie bei einer Beitragsangleichung? 

4.1 Beitragsangleichung 
4.1.1 Der Versicherungsbeitrag unterliegt der Beitragsangleichung. 
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab 
dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergan-
genen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versi-
cherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert 
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Versicherungsfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungs-
leistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Scha-
densfälle. 
4.1.2 Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus 
Ziffer 4.1.1 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Über den veränderten Folgejahresbeitrag informieren wir Sie 
spätestens einen Monat vor Wirksamwerden der Beitragsangleichung. 
Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der 
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letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denje-
nigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 
4.1.1 ermittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt unserer Schaden-
zahlungen nach unserer unternehmenseigenen Zahlen im letzten 
Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 
4.1.3 Liegt die Veränderung nach Ziffer 4.1.1 oder 4.1.2 unter 5 %, 
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den 
folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
4.2 Kündigung nach Beitragsangleichung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 
4.1.2, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte.  
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. 
Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen.  
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht. 

5. Welche Obliegenheiten haben Sie zu beachten? Welche 
Rechtsfolgen hat eine Verletzung dieser Obliegenheiten? 

5.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders Gefahr drohende Umstände haben Sie auf unser Verlangen 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumut-
bar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders Gefahr drohend. 
5.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
5.2.1 Sie müssen uns jeden Versicherungsfall, auch wenn noch keine 
Schadenersatzansprüche erhoben worden sind, innerhalb einer Woche 
anzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen Sie Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden. 
5.2.2 Sie haben dafür zu sorgen, dass der Schaden, sofern möglich, 
abgewendet oder gemindert wird. Unseren Weisungen haben sie dabei 
zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns über den 
Schaden ausführlich und wahrheitsgemäß zu berichten und uns bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, 
die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schrift-
stücke übersenden. 
5.2.3 Wird gegen Sie ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder 
Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie uns dies unverzüglich 
anzuzeigen. 
5.2.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz müssen Sie fristgemäß Widerspruch 
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
unsererseits bedarf es nicht.  
5.2.5 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend 
gemacht, haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Wir 
beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
5.3 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
5.3.1 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhütung/-
verminderung 
Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die Sie vor Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erfüllen hatten, können wir den Vertrag 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos in Schriftform kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn 
Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 
5.3.2 Im oder nach dem Versicherungsfall 
Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich, verlie-
ren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir 

Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig ver-
letzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein 
uns nach Ziffer 5.3.1 zustehendes Kündigungsrecht ausgeübt haben. 

6. Welche Regelungen gelten im Versicherungsfall? 
6.1 Begrenzung der Leistungen 
6.1.1 Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungs-
fall auf die vereinbarten Versicherungssummen oder Höchstersatzleis-
tungen begrenzt. Einzelne Höchstersatzleistungen gelten nur im Um-
fang der vereinbarten Versicherungssummen. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
6.1.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere 
Entschädigungsleistungen für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
bzw. Höchstersatzleistungen begrenzt. 
6.1.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang beruhen. 
6.1.4 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versi-
cherungssummen angerechnet. 
6.1.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die Prozesskos-
ten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser 
Ansprüche. 
6.1.6 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden Ren-
tenzahlungen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen ver-
bleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt. 
6.1.7 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an Ihrem 
Verhalten scheitert, haben wir für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen. 
6.2 Welche Rechte haben wir im Versicherungsfall? 
6.2.1 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens 
oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. Kommt es in einem Versiche-
rungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen 
Sie, sind wir zur Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen den 
Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 
6.2.2 Wünschen oder genehmigen wir in einem Strafverfahren 
wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestel-
lung eines Verteidigers für Sie, so tragen wir die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit uns besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers. 
6.2.3 Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhe-
bung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind wir 
zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 
6.3 Abtretungsverbot 
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Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 
ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

7. Welche Ansprüche sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen? 

Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Ansprüche, auch wenn 
es sich um gesetzliche Haftpflichtansprüche handelt:  
7.1 Ansprüche auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der 
Leistung. 
7.2 Ansprüche wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können. 
7.3 Ansprüche wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges. 
7.4 Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrau-
en auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung. 
7.5 Ansprüche auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung. 
7.6 Ansprüche wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.  
7.7 Ansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt haben. 
7.8 Ansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
7.9 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 
7.12 benannten Personen gegen die Mitversicherten. 
7.10 Ansprüche zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrages. 
7.11 Ansprüche zwischen mehreren Mitversicherten desselben 
Versicherungsvertrages.  
7.12 Ansprüche gegen Sie aus Schadensfällen Ihrer Angehörigen, 
die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören. 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 
7.13 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter oder Betreuern, wenn 
Sie geschäftsunfähig, beschränkt geschäftsfähig sind oder betreut 
werden müssen 
Für Ziffer 7.9 bis 7.13 gilt: 
Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche 
von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Kranken-
versicherern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern sowie Rückgriffs-
ansprüche anderer Versicherer (§ 86 VVG) wegen Personenschäden 
oder Sachschäden an Gebäuden, die 
- bei Ihnen durch Mitversicherte 
- bei Mitversicherten durch Sie oder andere Mitversicherte 
verursacht wurden. 
7.14 Ansprüche Ihrer Zwangs- oder Insolvenzverwalter. 
7.15 Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn Sie diese Sachen ge-
mietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht 
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-
trages sind. 
7.16 Ansprüche wegen Schäden durch Abhandenkommen von 
Sachen. 
7.17 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen Sie aus § 110 Absatz 1a 
SGB VII (Regress der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit.  
7.18 Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
7.19 Ansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, welche entstehen durch 
- Verändern der Grundwasserverhältnisse (z. B. Absenken des Grund-

wasserspiegels) 
- Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen 
- Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 
7.20 Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden aus dem 
elektronischen Datenaustausch. 

7.21 Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen. 
7.22 Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 
7.23 Ansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt 
für Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden 
Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.  
7.24 Ausgeschlossen sind folgende Ansprüche wegen Vermögens-
schäden: 
7.24.1 Ansprüche durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrage oder für 
Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen. 
7.24.2 Ansprüche aus planender, beratender, bau- oder Montage 
leitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit. 
7.24.3 Ansprüche aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen. 
7.24.4 Ansprüche aus Vermittlungsgeschäften aller Art. 
7.24.5 Ansprüche aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-
veranstaltung. 
7.24.6 Ansprüche aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung. 
7.24.7 Ansprüche aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Na-
mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- und Wettbewerbsrechts. 
7.24.8 Ansprüche aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen. 
7.24.9 Ansprüche aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder 
Aufsichtsgremien/Organen im Zusammenhang stehen. 
7.24.10 Ansprüche aus der Tätigkeit als Verwalter und Verwaltungsbei-
rat von Wohnungseigentümergemeinschaften. 
7.24.11 Ansprüche aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung. 

B. Privathaftpflichtversicherung 

8. Welches Risiko ist versichert? 
Versichert ist im Umfang der Versicherungsbedingungen für den SV 
PrivatSchutz - Allgemeiner Teil (SVPS-AT), dieser Versicherungsbedin-
gungen für den SV PrivatSchutz - Privathaftpflicht Single Top (SVPS-PH-
S-T) und der im Versicherungsschein aufgeführten Leistungserweite-
rungen Ihre gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren des täglichen 
Lebens als Privatperson.  
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
8.1 den Gefahren eines Betriebes oder Berufes,  
8.2 den Gefahren eines Dienstes, eines Amtes 
8.3 den Gefahren eines öffentlichen/hoheitlichen Ehrenamtes (z. B. 
Bürgermeister, Laienrichter, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr), 
sozialen oder wirtschaftlichen Ehrenamtes mit beruflichem Charakter 
(z. B. Betriebs- oder Personalrat) 
8.4 einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. 

9. Wie ist die Mitversicherung weiterer Personen neben dem 
Versicherungsnehmer geregelt?  

9.1 Mitversicherte Personen 
Folgende Personen sind in gleicher Art und Weise wie Sie (als Versiche-
rungsnehmer) mitversichert: 
9.1.1 Ihr Ehegatte 
Im Umfang der SVPS-PH-S-T nicht mitversichert. 
9.1.2 Ihr Lebenspartner 
Im Umfang der SVPS-PH-S-T nicht mitversichert. 
9.1.3 Personen in häuslicher Gemeinschaft 
Im Umfang der SVPS-PH-S-T nicht mitversichert. 
9.1.4 Ledige Kinder 
Im Umfang der SVPS-PH-S-T nicht mitversichert. 
9.1.5 Im Haushalt Beschäftigte und Helfer 
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Mitversichert sind in Ihrem Haushalt beschäftigte Personen während 
ihrer Tätigkeit für Sie. Das Gleiche gilt für Personen, die Ihnen aus 
Gefälligkeit helfen (z. B. Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen). 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es 
sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten gemäß des Sozialge-
setzbuches VII handelt. 
9.1.6 Nothelfer 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die Ihnen bei 
Notfällen freiwillig Hilfe leisten, gegenüber Dritten. Ersetzt werden 
auch Aufwendungen, die dem Nothelfer durch diese freiwillige Hilfe-
leistung entstanden sind.  
9.1.7 Vorübergehend eingegliederte fremde Personen 
Im Umfang der SVPS-PH-S-T nicht mitversichert. 
9.2 Nachversicherung 
Im Umfang der SVPS-PH-S-T nicht mitversichert. 
9.3 Wegfall der Mitversicherung 
Erlangt eine mitversicherte Person der Ziffern 9.1.3 bis 9.1.7 Versiche-
rungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, so 
entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

10. Welche Eigenschaften und Tätigkeiten sind rund um 
Haushalt und Familie mitversichert? 

10.1 Straßenverkehr, Sport und Waffen 
Versichert ist die Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger, mit 
nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen sowie mit Fahrrädern mit 
elektrischer Tretunterstützung bis max. 25 km/h. 
10.2 Sport 
Versichert ist das Ausüben von Sport. Nicht versichert sind die Jagd 
und die Teilnahme an Pferde-, Rad- und Kraftfahrzeugrennen, sowie 
vorbereitende Übungseinheiten. 
10.3 Waffen 
Versichert ist der erlaubte private Besitz und Gebrauch von Hieb-, 
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch 
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. 
10.4 Aufsichtspflicht 
Sie sind versichert als Aufsichtspflichtiger über andere Personen, z. B. 
Kinder.  
Mitversichert sind gesetzliche Ansprüche der beaufsichtigten Personen 
gegenüber Ihnen.  
10.5 Tätigkeit als Tageseltern 
Sie sind versichert als Tageseltern, auch wenn es sich um eine berufli-
che Tätigkeit handelt. Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprü-
che der betreuten Kinder Ihnen gegenüber. 
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus der Ausübung dieser Tätigkeit 
in Betrieben und Institutionen (z. B. Kindergärten, Kinderhorten, Kin-
dertagesstätten) oder wenn Sie für diese Tätigkeit separate Räume 
anmieten. 
Ausgeschlossen ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der betreu-
ten Kinder. 
10.6 Schäden durch deliktunfähige mitversicherte Personen  
Im Umfang der SVPS-PH-S-T nicht mitversichert. 
10.7 Sachschäden durch Gefälligkeitshandlungen 
Wir berufen uns nicht auf einen stillschweigenden Haftungsausschluss 
bei Gefälligkeitshandlungen, soweit Sie dies wünschen und ein anderer 
Versicherer (z. B. Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist. Hat der 
Geschädigte zur Entstehung des Schadens beigetragen, haben wir die 
Möglichkeit, die Entschädigungsleistung entsprechend seines Mitver-
schuldens zu kürzen. Die Höchstersatzleistung für Sachschäden be-
trägt 50.000 EUR je Versicherungsfall.  

11. Welche Risiken sind rund um Haus und Wohnung versi-
chert? 

11.1 Als Inhaber von Haus- und Grundbesitz 
11.1.1 In einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union sind Sie 
versichert als Inhaber folgenden Haus- und Grundbesitzes:  
- eines Einfamilienhauses oder eines Zweifamilienhauses, in dem Sie 

mindestens eine Wohneinheit selbst bewohnen 
- eines Ferien-/Wochenendhauses 
- Wohnungen, auch Ferien-/Wochenendwohnungen 
- eines fest installierten Wohnwagens. 
Der Versicherungsschutz umfasst auch zugehörige Garagen, Carports, 
Kfz-Stellplätze, Flüssiggastanks, Zisternen, Brunnen, Gärten, 
Schwimmbäder und Teiche. 

11.1.2 In Deutschland sind Sie darüber hinaus versichert als Inhaber 
folgenden Haus- und Grundbesitzes: 
- sonstiger Räume in Gebäuden 
- eines Schrebergartens 
- eines unbebauten Grundstücks bis 2000 qm Fläche. 
11.1.3 Als Sondereigentümer oder Miteigentümer 
In Erweiterung zu Ziffer 11.1.1 und 11.1.2 sind Sie auch versichert als 
Sondereigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft sowie als 
Miteigentümer von Gemeinschaftsanlagen (z. B. Zuwege, Garagenvor-
plätze). 
Beschädigen Sie gemeinschaftliches Eigentum, so erstreckt sich unse-
re Ersatzpflicht nicht auf Ihren Miteigentumsanteil. 
11.2 Als Vermieter von Haus- und Grundbesitz 
In einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union sind Sie versichert als 
Vermieter folgenden Haus- und Grundbesitzes: 
- Räume in der selbstgenutzten Wohnung bzw. dem selbstgenutzten 

Ein-/Zweifamilienhaus, die nicht gewerblich genutzt werden 
- Garagen 
- Räume zu gewerblichen Zwecken 
- Eigentumswohnungen 
- Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Ferienzimmer ohne Verpfle-

gung. 
Dazugehörige Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze sind mitversichert. 
Eingeschlossen sind abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.9 gesetzliche 
Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander. 
11.3 Als Arbeitgeber im Haushalt Beschäftigter 
Sie sind versichert als Arbeitgeber (Dienstherr) im Haushalt Beschäftig-
ter. 
11.4 Als Bauherr 
Sie sind versichert als Bauherr von An- und Umbauten, Abbruch- oder 
Grabarbeiten am selbstbewohnten Ein-/Zweifamilienhaus bzw. der 
selbstbewohnten Wohnung. Neubauten sind mitversichert, sofern es 
sich um Nebengebäude auf dem Grundstück Ihrer Wohnadresse han-
delt, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden.  
Nicht versichert sind die Planung sowie die Bauleitung des Bauvorha-
bens durch Sie. 
11.5 Als Inhaber von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Ener-
gien 
Sie sind versichert als Inhaber oder Betreiber von Anlagen zur Gewin-
nung regenerativer Energien aus Sonne, Luft, Wind, Wasser und Erde, 
die am versicherten Ein-/Zweifamilienhaus oder dem Ferien-/Wochen-
endhaus oder auf dem dazugehörigen Grundstück installiert sind.  
Mitversichert ist auch die Abgabe von Elektrizität in das Netz eines 
Energieversorgungsunternehmens, nicht jedoch die direkte Versor-
gung von Endverbrauchern. 
Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn ausschließlich Sie die 
Anlage betreiben, auch unter Gründung einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR). 
Bei Geothermieanlagen sind auch Schäden an Ihren unbeweglichen 
Sachen (z. B. Gebäude, Gebäudebestandteile, Erdreich) mitversichert, 
wenn Wärmeträgerflüssigkeit bestimmungswidrig aus der Anlage 
ausgetreten ist.  
11.6 Als Mieter 
11.6.1 Sachschäden an Gebäuden 
Mitversichert ist, abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15, die Beschädi-
gung von Wohnräumen und sonstigen Räumen in Gebäuden, die Sie zu 
privaten Zwecken gemietet haben. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-

tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten 
- Glasschäden (z. B. auch Plexiglas und Cerankochfelder), soweit Sie 

sich hiergegen besonders versichern können. 
11.6.2 Sachschäden an Einrichtungsgegenständen der Reiseunter-
kunft 
Mitversichert ist die Beschädigung von mobilen Einrichtungsgegen-
ständen während Ihres vorübergehenden Aufenthalts in Reiseunter-
künften (z. B. in Hotels, Ferienwohnungen, Schiffskabinen, Schlafwa-
genabteile, fest installierten Wohnwagen).  
Ausgeschlossen bleiben Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und 
übermäßiger Beanspruchung. 
Sie haben von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen. 
11.7 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
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Mitversichert ist, abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.8, die von Ihnen 
als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpflicht des Vertragspartners in dieser Eigen-
schaft (z. B. Streu- und Reinigungspflicht). 
11.8 Ansprüche aus früherem Besitz 
Mitversichert sind Ansprüche, die an Sie als früheren Haus- und Grund-
stücksbesitzer aus § 836 Absatz 2 BGB gestellt werden, wenn die Versi-
cherung bis zum Besitzwechsel bestand. 

12. Welche weiteren Risiken sind versichert? 
12.1 Schlüsselverlust 
12.1.1 Mitversichert ist abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15 und 
7.16 der Verlust von fremden Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel 
für eine zentrale Schließanlage sowie elektronische Zugangsberechti-
gungskarten und elektronische Türöffner). 
Sind Sie Sondereigentümer, so sind Haftpflichtansprüche der Woh-
nungseigentümergemeinschaft mitversichert, die wegen des Verlustes 
von Schlüsseln oder elektronischer Zugangsberechtigungskarten der 
im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser bzw. Schließanlagen 
gegen Sie erhoben werden. Unsere Ersatzpflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf Ihren Miteigentumsanteil am Gemeinschaftseigentum. 
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Aus-
wechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüberge-
hende Sicherheitsmaßnahmen (Notschloss) und - falls erforderlich - 
einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust des Schlüssels oder der elektronischen Zugangs-
berechtigungskarten festgestellt wurde. Wertverbesserungen ziehen 
wir ab.  
Ausgeschlossen bleiben  
- Ansprüche aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbel-

schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen (z. B. 
Kfz). 

- die Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust ergeben (z. B. 
Einbruch). 

- alle weiteren sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Es gelten folgende Höchstersatzleistungen: 
12.1.2 Für Schlüssel, die Ihnen privat oder im Rahmen einer ehren-
amtlichen Tätigkeit in nicht öffentlicher/hoheitlicher Position überlas-
sen wurden und sich rechtmäßig in Ihrem Besitz befunden haben, 
beträgt die Höchstersatzleistung 50.000 EUR je Versicherungsfall.  
12.1.3 Für Schlüssel, die im Rahmen Ihres Berufes oder Dienstes oder 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit in öffentlicher/hoheitlicher Position 
überlassen wurden und sich rechtmäßig in Ihrem Besitz befunden 
haben, beträgt die Höchstersatzleistung 50.000 EUR je Versicherungs-
fall. 
12.2 Internetnutzung und Datenaustausch 
Mitversichert sind - abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.20 - die Inter-
netnutzung und der elektronische Datenaustausch zu privaten Zwe-
cken. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 1.000.000 EUR je Versicherungsfall. 
Abweichend von Abschnitt A Ziffer 6.1.2 stellt dieser Betrag zugleich 
die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres dar. 
In Ergänzung zu Abschnitt A Ziffer 6.1.3 gelten mehrere während der 
Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfäl-
le eingetreten ist, wenn diese auf dem Austausch, der Übermittlung 
und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beru-
hen. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden 
aus dem elektronischen Datenaustausch, die dadurch entstehen, dass 
Sie 
- widerrechtlich in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze 

eingreifen (z. B. Hacker-Attacken) oder sich Daten widerrechtlich ver-
schaffen 

- Software einsetzen, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören 
oder zu verändern (z. B. Software Viren, Trojanische Pferde, Würmer). 

12.3 Tiere 
12.3.1 Versichert ist das Halten und Hüten von zahmen Haustieren, 
gezähmten Kleintieren und Bienen.  
12.3.2 Nicht versichert ist das Halten von Hunden, Rindern, Reit- und 
Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 

Versichert ist jedoch das Halten eines ausgebildeten Assistenzhundes. 
Als Assistenzhunde gelten Blindenführhunde, Behindertenbegleithun-
de und Gehörlosenhunde. Voraussetzung für die Mitversicherung ist, 
dass ein entsprechender Schwerbehindertenausweis vorliegt. 
12.3.3 Nicht versichert ist das Hüten von Rindern, Reit- und Zugtie-
ren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden. Versichert ist jedoch das Hüten 
fremder Hunde und Pferde. 
12.3.4 Versichert sind das Reiten fremder Pferde und das Fahren 
fremder Fuhrwerke. 
12.3.5 Für das Hüten fremder Tiere sowie das Reiten fremder Pferde 
gilt: 
Nicht versichert sind Ansprüche der Tierhalter oder -eigentümer wegen 
Schäden an dessen Tieren sowie des Fuhrwerkseigentümer wegen 
Schäden an dessen Fuhrwerk. 
Der Versicherungsschutz für das Hüten fremder Tiere gilt nachrangig 
(subsidiär) und nur, sofern über die Haftpflichtversicherung des Tier-
halters für Sie als Hüter kein oder kein ausreichender Versicherungs-
schutz besteht. 
12.4 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (Kleine Benzinklausel) 
12.4.1 Sie sind nicht versichert als Eigentümer, Besitzer, Halter oder 
Führer eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs sowie eines versiche-
rungspflichtigen Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden. 
12.4.2 Versichert ist jedoch der Gebrauch von folgenden Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen: 
12.4.2.1 Kraftfahrzeuge, Anhänger und Arbeitsmaschinen auf nicht 
öffentlichen Wegen und Plätzen. Auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
nur dann, wenn keine Versicherungspflicht besteht. Mitversichert ist 
der Gebrauch durch berechtigte Dritte mit einer gegebenenfalls erfor-
derlichen Fahrerlaubnis. 
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse und Bestim-
mungen von Abschnitt A Ziffer 3.1, 3.2 und 3.3.5.1. 
Sie sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass  
- das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird 
- das Fahrzeug nicht von einem Fahrer gebraucht wird, der nicht die 

erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten, so gilt Abschnitt A Ziffer 5.3 
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
12.4.2.2 Luftfahrzeuge, welche nicht der Versicherungspflicht unterlie-
gen. Trotz Versicherungspflicht sind Flugmodelle mit Elektroantrieb bis 
100 Gramm Abfluggewicht mitversichert. 
12.4.2.3 Wasserfahrzeuge ohne Motoren und Treibsätzen sowie eigene 
Segelboote (auch mit Hilfsmotor) bis 20 qm Segelfläche. Ausgeschlos-
sen bleiben Motorboote (gilt auch für Motorboote mit Hilfssegel). 
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden 
Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine 
behördliche Erlaubnis erforderlich ist. 
12.4.2.4 ferngesteuerte Land- und Wassermodellfahrzeuge 
12.4.3 Führen gemieteter Kraft- und Wasserfahrzeuge im Ausland 
("Mallorca- Deckung") mit Ersatz des Selbstbehaltes der Kaskoversiche-
rung 
Mitversichert ist das Führen von gemieteten versicherungspflichtigen 
Kraft- und Wasserfahrzeuge auf Reisen im europäischen Ausland, 
soweit für das Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist 
und diese wegen zu geringer Versicherungssummen keine ausrei-
chende Deckung bietet.  
Als Kraftfahrzeuge gelten Personenkraftwagen, Krafträder, Quads, 
Segways und Wohnmobile bis vier Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, 
soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von 
nicht mehr als neun Personen (einschließlich Fahrer) bestimmt sind. 
Der Versicherungsschutz gilt auch für das Mitführen von Wohnwagen-, 
Gepäck- oder Bootsanhänger. 
Als Wasserfahrzeug gelten Motorboote bis zu einer Leistung von 
74 kW, Jetskis und Segelboote bis 20 Quadratmeter Segelfläche. 
Dieser Versicherungsschutz gilt nachrangig (subsidiär) und nur, sofern 
eine Leistungspflicht aus einer Versicherung des Mietfahrzeugs be-
steht. Unsere Ersatzleistung beinhaltet auch einen in der Kaskoversi-
cherung vereinbarten Selbstbehalt bis maximal 1.000 EUR. 
Besteht bei der Haftpflichtversicherung des Vermieters aus anderen 
Gründen kein oder kein ausreichender Versicherungsschutz, so ist ein 
Anspruch aus unserem Vertrag ausgeschlossen.  
12.4.4 Sachschäden durch Be- und Entladen von Kraftfahrzeugen 
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Eingeschlossen sind Sachschäden Dritter, die durch das Be- und Entla-
den von Kraftfahrzeugen entstehen, die auf Sie zugelassen sind.  
Die Höchstersatzleistung beträgt 500 EUR je Versicherungsfall. 
Liegt die Schadensumme über 500 EUR, beteiligen wir uns bis maximal 
500 EUR an Ihren Aufwendungen, die Sie zum Erhalt Ihres Schadenfrei-
heitsrabattes in der KFZ-Haftpflichtversicherung erbringen. 
12.5 Diskriminierungen 
Mitversichert sind – abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.22 - Schaden-
ersatzansprüche aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
Sie sind versichert als Arbeitgeber der im privaten Lebensbereich 
beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberin-
nen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Perso-
nen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 50.000 EUR je Versicherungsfall. Sie 
haben von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen. 
12.6 Umwelt- und Gewässerschäden 
12.6.1 Umweltschäden  
12.6.1.1 Umfang 
Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertra-
ges 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-

mungswidrig erfolgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung 
oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließ-
lich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produk-
tions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. 
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeit-
punkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwick-
lungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen 
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser 
- Schädigung des Bodens. 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemiete-
ten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit 
diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst 
sind. 
12.6.1.2 Auslandsschäden 
Versichert sind im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versichert sind auch Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflich-
ten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 
12.6.1.3 Höchstersatzleistung 
Die Höchstersatzleistung beträgt 3 Mio. EUR je Versicherungsfall.  
12.6.2 Gewässerschäden 
12.6.2.1 Umfang  
Versichert sind unmittelbare oder mittelbare Folgen von nachteiligen 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). Ausgeschlossen bleiben Ansprüche gegen Sie als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (z. 
B. Heizöl) und aus der Verwendung dieser Stoffe. 
12.6.2.2 Sie sind versichert als Inhaber von 
- Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen, soweit 

deren Verwendung und Menge im gewöhnlichen Haushalt üblich ist 
- Ober- oder unterirdischen Heizöltanks im selbstbewohnten Ein- oder 

Zweifamilienhaus bis insgesamt maximal 6.000 Liter Fassungsver-
mögen einschließlich der dazugehörigen Leitungen. Mitversichert ist 
die Verwendung des Heizöls.  
Die Höchstersatzleistung beträgt 10 Mio. EUR je Versicherungsfall.  
Versichert sind auch Schäden an Ihren unbeweglichen Sachen (z. B. 
Gebäude, Gebäudebestandteile, Erdreich), durch bestimmungswidrig 
ausgetretenes Heizöl. Dies gilt auch, wenn kein Gewässerschaden 
droht oder eintritt. Wir ersetzen die Aufwendungen zur Wiederher-

stellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen ziehen wir ab. Ausgeschlossen sind 
Schäden an der versicherten Anlage selbst einschließlich der dazu-
gehörigen Leitungen.  
Diese Versicherung gilt nur, sofern keine Leistungspflicht aus einem 
anderen Versicherungsvertrag besteht. 

- häuslichen Abwasseranlagen (auch Öl- und Benzinabscheider) und 
aus dem erlaubten Einleiten von Abwässern aus diesen Anlagen. 

- häuslichen Geothermieanlagen (Erdwärmeanlagen). Eingeschlossen 
sind Schäden an Ihren unbeweglichen Sachen (z. B. Gebäude, Ge-
bäudebestandteile, Erdreich), die dadurch verursacht werden, dass 
die Wärmeträgerflüssigkeit bestimmungswidrig aus der Anlage aus-
getreten ist.  

12.6.3 Rettungskosten  
Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durften 
(Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden von 
uns insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Versicherungssumme nicht übersteigen.  
Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche 
Gutachterkosten ersetzen wir auch dann, wenn sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Billigen wir 
diese Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung des Schadens nur, 
so gilt dies nicht als Weisung unsererseits. 
Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schade-
nereignisses ohne Einleiten von Rettungsmaßnahmen als unvermeid-
bar angesehen werden durfte.  
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch Ihrer -, wie er 
vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertver-
besserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneue-
rung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 
Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem 
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) Sie zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet sind. 
12.6.4 Ausschlüsse 
12.6.4.1 Nicht versichert sind Ansprüche gegen Personen (Sie oder 
Mitversicherte), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem 
Umwelt- oder Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an 
Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei-
geführt haben. 
12.6.4.2 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweis-
lich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben.  
12.6.4.3 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 

Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
- für die Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. Gewässer-

schaden-Haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz haben oder 
hätten erlangen können; 

- Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch gewerbliche 
Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen.  

12.7 Schadenersatzausfall-Deckung mit Gewaltopferschutz 
Bei Ausfall Ihrer rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen 
gegenüber Dritten gilt folgender Versicherungsschutz: 
12.7.1 Gegenstand der Schadenersatzausfall-Deckung 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass Sie von einem Dritten 
geschädigt werden und dieser seiner Schadenersatzverpflichtung ganz 
oder teilweise nicht nachkommen kann. Dies setzt voraus, dass die 
Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadenersatzpflichtigen 
Dritten festgestellt worden und die Durchsetzung der Forderung ge-
scheitert ist.  
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder 
daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat und für den 
der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schädigender Drit-
ter). 
Wir stellen Sie so, als hätte der schadenersatzpflichtige Dritte Versiche-
rungsschutz im Umfang dieses Vertrages. Werden Sie von einem Hund 
geschädigt, so stellen wir Sie so, als hätte der schadenersatzpflichtige 
Dritte eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bei uns.  
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Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Dritte den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt hat oder Sie Opfer einer Gewalttat geworden 
sind (Gewaltopferschutz). Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder ge-
werblichen Tätigkeit verursacht hat.  
12.7.2 Leistungsvoraussetzungen 
Wir sind Ihnen gegenüber leistungspflichtig, wenn die nachfolgenden 
drei Voraussetzungen erfüllt sind.  
12.7.2.1 Die Forderung ist durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen 
vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in Norwe-
gen, in Island oder in Liechtenstein festgestellt worden. Anerkenntnis-, 
Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare 
Titel binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel 
bestanden hätte. 
12.7.2.2 Der schädigende Dritte ist zahlungs- oder leistungsunfähig. 
Dies ist der Fall, wenn Sie nachweisen, dass  
- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,  
- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadener-

satzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstattliche 
Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat o-
der  

- ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes 
Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein 
solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde. 

12.7.2.3 Sie treten Ihre Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen 
Dritten an uns in ab, händigen uns die vollstreckbare Ausfertigung des 
Urteils oder Vergleichs aus und wirken am Umschreiben des Titels auf 
uns mit.  
12.7.3 Umfang der Schadenersatzausfall-Deckung  
Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung, 
maximal bis zur Versicherungssumme. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Perso-
nen erstreckt. Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine 
Rechte aus diesem Vertrag zu. 
12.7.4 Ausschlüsse  
12.7.4.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an  
- Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Luft- und Wasserfahrzeu-

gen 
- Immobilien 
- Tieren 
- Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich Ihres Betriebes, Gewer-

bes, Berufes, Dienstes oder Amtes zuzurechnen sind. 
12.7.4.2 Wir leisten keine Entschädigung für  
- Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;  
- Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-

rungsübergangs 
- Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendun-

gen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vor-
gebracht oder eingelegt wurden 

- Schäden, für die ein anderer Versicherer zu leisten hat. 
12.8 Opferhilfe 
12.8.1 Gegenstand der Opferhilfe 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass Sie 
- Opfer einer Gewalttat nach § 1 Absatz 1 und 2 des Opferentschädi-

gungsgesetzes geworden sind und  
- dadurch eine körperliche, geistige oder seelische Gesundheitsschä-

digung erlitten haben und 
- der Täter nicht ermittelt werden konnte. 
Leistungen nach den Bestimmungen des Opferentschädigungsgeset-
zes kann beanspruchen, wer durch eine vorsätzliche rechtswidrige 
Gewalttat eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Anspruch auf 
Leistungen hat auch, wer einen Gesundheitsschaden bei der rechtmä-
ßigen Abwehr einer Gewalttat erlitten hat. 
12.8.2 Leistungsvoraussetzung 
Voraussetzung für die Leistung ist, dass Ihnen eine Versorgung nach 
dem Opferschutzgesetz in entsprechender Anwendung der §§ 30 bis 
34 des Bundesversorgungsgesetzes bewilligt wurde (Bewilligungsbe-
scheid). 
12.8.3 Umfang der Opferhilfe 
Wir leisten den Betrag, der sich aus der Kapitalisierung der bewilligten 
Leistungen gemäß den §§ 30 bis 34 des Bundesversorgungsgesetzes 
für den Zeitraum von drei Jahren ergibt, höchstens jedoch 50.000 EUR. 
12.8.4 Ausschlüsse 

Ausgeschlossen bleiben Schäden, die vom Täter durch den Gebrauch 
eines Kraftfahrzeugs verursacht worden sind oder bei denen Sie sich 
aktiv an strafbaren Handlungen beteiligt haben. 
12.9 Schäden an geliehenen Sachen 
Mitversichert ist abweichend von Abschnitt A Ziffer 7.15 und 7.16 die 
Beschädigung, die Vernichtung oder der Verlust von fremden Sachen, 
wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden 
oder Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.  
Ausgeschlossen bleiben: 
- Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten 

Personen dienen 
- Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspru-

chung 
- Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Ur-

kunden und Wertpapieren 
- alle weiteren sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
- Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen 
- Schäden wegen Verlust von Schlüsseln. Hierzu gelten die Regelun-

gen von Ziffer 12.1 
- Schäden an Tieren. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 30.000 EUR je Versicherungsfall. Sie 
haben von derartigen Schäden 150 EUR selbst zu tragen. 
12.10 Selbstständige nebenberufliche Tätigkeit 
Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht im Umfang einer der nach-
folgend genannten selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit bis zu 
einem Jahresumsatz von 12.000 EUR.  
Mitversicherte Tätigkeiten: 
- Vertrieb von Haushaltswaren, Kosmetik, Textilien, Handarbeiten und 

Kunsthandwerk 
- Botendienste 
- Betreuung von zahmen Haustieren. 
Die Höchstersatzleistung beträgt 10 Mio. EUR je Versicherungsfall. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche, die dadurch verursacht werden, dass 
Sie wissentlich mangelhafte oder schädliche Erzeugnisse in Verkehr 
gebracht oder mangelhafte oder schädliche Arbeiten oder sonstige 
Leistungen erbracht haben. 

13. Wie sind Versicherungsfälle im Ausland versichert? 
13.1 Umfang und Geltungsbereich 
Mitversichert sind im Ausland eintretende Versicherungsfälle bei ei-
nem Aufenthalt ohne zeitliche Begrenzung innerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und bei einem vorübergehenden Aufent-
halt von bis zu fünf Jahren im übrigen Ausland.  
Mitversichert sind Ansprüche, die auf eine versicherte Handlung im 
Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurück-
zuführen sind. 
13.2 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten von Personen, die Sie im Ausland eingestellt oder dort mit der 
Durchführung von Arbeiten betraut haben. 
Hiervon unberührt bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches VII unterliegen. 
13.3 Unsere Leistung 
Liegt der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, gelten unsere Verpflichtungen mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem wir die Entschädigungsleistung in Euro bei 
unserem Geldinstitut angewiesen haben. 
13.4 Kautionszahlung im europäischen Ausland 
Haben Sie bei einem Versicherungsfall innerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union durch behördliche Anordnung eine Kaution 
zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund Ihrer gesetzlichen Haft-
pflicht zu hinterlegen, stellen wir Ihnen den erforderlichen Betrag bis 
zu 150.000 EUR zur Verfügung.  
Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende Schadenersatz-
zahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der von uns zu leisten-
de Schadenersatz, sind Sie verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Dies gilt auch, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für 
die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbe-
halten wird oder die Kaution verfallen ist. 

14. Was geschieht beim Tod des Versicherungsnehmers? 
Nach Ihrem Tod erlischt der Versicherungsvertrag gemäß § 80 Absatz 2 
VVG (Risikowegfall). 


